
ANALYSEN

STEFANIA MAFFEIS

MIGRATION ALS  
MENSCHENRECHT? 
THEORETISCHE UND POLITISCHE DEBATTEN 
IN EUROPA

GESELLSCHAFT



INHALT

Einleitung� 2

1� «Migration»�und�«Menschenrecht»�–�eine�erste�Begriffsbestimmung� 5

2� Das�Recht�auf�globale�Bewegungsfreiheit�aus�ethischer�Sicht�� 7
Die angloamerikanische Open-Borders- Debatte:  
Kommunitarismus versus Liberalismus 8
Migrationsethik im deutschsprachigen Raum 12

3� Bestrebungen�um�menschenrechtliche�Implementierungen��
des�Migrationsrechts�� 18
Die Rechtsfigur der Exterritorialität 18
Die Rechtsfigur des sicheren Ortes  19
Die Grenzen der juridischen Perspektive auf Migration und Menschenrechte  20

4� Gastfreundschaft,�Politik�und�Zugehörigkeit:��
Die�Grenzfigur�des�«Rechts�auf�Rechte»�� 23
Das Recht auf Zugehörigkeit und Politik: Hannah Arendt 23
Hostipitalität: Jacques Derrida 25
Kosmopolitisches Recht auf Staatsbürgerschaft: Seyla Benhabib 26
Recht auf Dissens und auf Politik: Balibar und Rancière  27

5� Rechtssubjekt�und�transnationale�Staatsbürgerschaft:��
Der�Blick�der�Migration�� 29
Kritik am Humanitarismus  31
Migrationskämpfe: Transnationale citizenship und Subjektivierung 32
Postmigrantische Gesellschaften  33

6� Schlussbemerkungen�� 35

Literatur� 39



2 EINLEITUNG

Seit Juni 2018 verweigert die rechtspo-
pulistische Regierung in Italien privaten 
Rettungsschiffen mit Geflüchteten das 
Anlegen in italienischen Häfen (Camilli 
2018). Malta und auch Frankreich schlos-
sen sich dieser Abschottungspolitik an. 
Die sogenannte Flüchtlingskrise erreich-
te somit eine neue Dimension. Nicht nur 
die Zahl der Toten im Mittelmeer ist stark 
gestiegen – allein im Juni kamen 564 
Menschen auf der zentralen Mittelmeer-
route ums Leben (UNHCR 2018) –, auch 
die politische Debatte in Europa hat sich 
verlagert. Die Diskussion konzentriert 
sich seitdem auf das Problem der Ver-
teilung der «Last» von Geflüchteten auf 
die verschiedenen Mitgliedsstaaten und 
Themen wie die Verletzungen menschen-
rechtlicher und internationaler Abkom-
men werden in den Hintergrund gestellt. 
Abschottung wird zur Norm,  was letztlich 
einen allgemeinen Ero sionsprozess mi-
nimaler menschenrechtlicher Standards 
bedeutet. Zu den gravierendsten Folgen 
dieser neuen Phase der «Flüchtlingskri-
se», die eigentlich eine humanitäre und 
politische Krise ist, gehört die Behand-
lung von immer mehr Migrierenden1 als 
Geiseln eines innereuropäischen Kon-
flikts und ihre Verdrängung in Situationen 
extremer Entrechtung, Gewalt und Vulne-
rabilität. 
Die gegenwärtige humanitäre Krise lässt 
die historische und strukturelle Niederla-
ge des europäischen Grenz- und Migra-
tionsregimes deutlich werden. Sie ist 
aber auch begleitet und forciert von ei-
nem höchst ambivalenten und frag-
mentierten Verhältnis der europäischen 
 parteipolitischen wie zivilgesellschaft-
lichen Linken zum Phänomen Migra-
tion. Besonders umstritten ist im linken 

Spektrum die Frage, ob transnationale 
 Migration ein Problem für die Sicherung  
natio nalstaatlicher Wohlfahrtsstandards 
sei, das es zu kontrollieren und zu be-
wältigen gelte, oder ob Migration ein 
allgegenwärtiges Phänomen in postmi-
grantischen Gesellschaften und ein uni-
verselles Menschenrecht darstelle, das 
jedem Menschen unabhängig von sei-
ner/ihrer Staatsangehörigkeit zustehe. 
Das «Epochenthema» Migration bezeich-
nete einer der Herausgeber der Blätter für 
deutsche und internationale Politik, Hans-
Jürgen Urban, in einer Stellungnahme 
als die gegenwärtige Zerreißprobe der 
gesellschaftlichen und politischen Lin-
ken in Deutschland, auch «Mosaiklinke» 
genannt (Urban 2018: 101). Die univer-
salistische und an den Menschenrechten 
orientierte Position für offene Grenzen 
kontrastierte er dabei mit einem Stand-
punkt, der an sozial staatliche Solidari-
tät und den nationalen Wohlfahrtstaat 
appelliert. Entgegen Urbans Versuch, 
in den polarisierten Positionen gemein-
same Basisargumente zu finden und zu 
definieren, behauptete die Direktorin des 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaft-
lichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung, 
Anke Hassel, in der Ausgabe der Blätter 
vom Oktober 2018, die Antwort der Mo-
saiklinken müsste schlichtweg staatliche 
Regulierung der Migration heißen. Die 
uni versalistische Position, Migration 
als Menschenrecht anzuerkennen, sei 

1  Ich werde im Folgenden verschiedene Bezeichnungen wie 
Migrierende, errans, Migrant*innen, Geflüchtete usw. für die 
Benennung der Subjekte von Migrationsbewegungen bewusst 
synonym verwenden: erstens, um die gängige juridische und 
politische Differenzierung zwischen (freiwilligen, wirtschaft-
lichen) Migrant*innen und (forcierten) Geflüchteten kritisch zu 
hinterfragen, und zweitens, um das Phänomen der Migration in 
seiner Breite und Komplexität zu reflektieren. Diese Position ist 
in der Debatte um ein Menschenrecht auf Migration stark um-
stritten. Darauf werde ich im Kapitel 4 zurückkommen. 



3völlig «aus der Luft gegriffen» (Hassel 
2018: 33). Sich an solch einem abstrak-
ten Appell anstatt an der Integration von 
Migrant*innen abzuarbeiten sei nicht nur 
schwach, sondern stärke die rechtspo-
pulistische Wende in Europa, indem kon-
krete und lokale Probleme zugunsten 
von utopischen Idealen vernachlässigt 
würden. 
Dass der Appell, Migration als Menschen-
recht anzuerkennen, nicht aus der Luft 
gegriffen ist, behauptet wiederum der 
Philosoph Étienne Balibar in einer seiner 
letzten Interventionen (Balibar 2018). Er 
stellt die Perspektive der Geflüchteten ins 
Zentrum der europäischen Migrations-
politik und in den Fokus zur Bekämpfung 
globaler Ungleichheiten. Laut UNHCR- 
Statistiken aus dem Jahr 2018 sind welt-
weit rund 70 Millionen Menschen auf 
der Flucht. An den Migrierenden, so Ba-
libar, seien die Folgen aller Ungleichhei-
ten der heutigen Welt ablesbar. Sie sei-
en an den Grenzen gefangen zwischen 
einer Gewalt der Entwurzelung und der 
Repression, die sie in ihren Herkunfts-
ländern wie auch in den Ankunftsstaaten 
erleiden müssten. Selbst die Unterschei-
dung zwischen «legaler» und «illegaler», 
gezwungener und freiwilliger Migration 
sei ein illegitimer, gewalttätiger Akt, der 
zur weiteren Ausbreitung des Entrech-
tungsprozesses führe. Balibar bezeichnet 
Migrierende daher allgemein als errans  
(«Umherirrende») und plädiert für die 
Fest legung eines allgemeinen Rechts 
auf Gastfreundschaft, das auf dem exis-
tierenden Menschenrecht auf Anerken-
nung als juridische Personen (Art. 6 der 
UN-Menschenrechtscharta) aufbaut, das 
auf inter- wie transnationaler Ebene ver-
ankert und von einzelnen errans überall – 
sogar in Schlauchbooten – gegen einzel-
ne Staaten eingefordert werden kann. 

Diese ausgewählten Stellungnahmen 
zeigen, dass eine bloße Parteinahme für 
die eine oder andere der von Urban iden-
tifizierten Positionen die Komplexität des 
«Epochenthemas» Migration nicht er-
fassen kann. Notwendig ist zunächst ei-
ne Klärung zentraler Begriffe und Per-
spektiven, was mit Migration und was mit 
Menschenrecht genau gemeint ist. Und: 
Wer stellt diese Frage an wen, aus wel-
cher Perspektive und mit welcher Mög-
lichkeit, von wem gehört zu werden? 
Ohne den Anspruch auf eine vollständi-
ge Rekonstruktion der Debatte um diese 
Fragen zu erheben analysiere ich in die-
ser Studie einige zentrale Stränge und 
Zirkulationswege im philosophischen, 
rechtswissenschaftlichen und soziologi-
schen Feld in den europäischen Kernlän-
dern Deutschland, Italien und Frankreich 
sowie im angloamerikanischen Raum. 
Ziel ist es, unterschiedliche Probleme 
und Perspektiven auszuloten, die sich um 
die Frage der Migration als Menschen-
recht verdichten, um eine Argumenta-
tionsbasis für eine adäquate linke Positi-
onierung zu entwickeln. 
Nach einer ersten Bestimmung der Be-
griffe «Migration» und «Menschenrecht» 
werden die Diskussionen um einen mo-
ralischen Geltungsanspruch des Men-
schenrechts auf Migration dargestellt, 
die im Rahmen der Migrationsethik an-
gloamerikanischer Prägung entstanden 
sind und seit einigen Jahren, verstärkt 
seit dem «langen Sommer der Migra-
tion» von 2015, nach Deutschland impor-
tiert werden (Kap. 2). Im Zentrum dieser 
Debatte geht es um den Konflikt zwi-
schen einem individuellen Grundrecht 
auf Bewegungsfreiheit und dem staat-
lich kollektiven Recht auf kulturelle, po-
litische und ökonomische Selbstbestim-
mung. Aus ethischer Sicht wird auch die 



4 Frage nach dem demokratischen Poten-
zial von Migrationskämpfen und deren 
Beitrag zur Bekämpfung globaler Unge-
rechtigkeit bzw. Ungleichheit diskutiert. 
Im Kontext eines positiven, juridischen 
Verständnisses von Menschenrechten 
stellt Kapitel 3 einige Bestrebungen dar, 
das europäische Menschenrecht im juri-
dischen Diskurs zu implementieren bzw. 
zu verankern. Kapitel 4 und 5 behandeln 
schließlich die politische Perspektive 
der Migration.2 Zunächst wird die Figur 

des «Rechts, Rechte zu haben» in der auf 
Hannah Arendts Thesen aufbauenden 
politischen Theorie erläutert. Anschlie-
ßend wird die Debatte um Migration als 
Menschenrecht im vorwiegend sozialwis-
senschaftlichen Feld der kritischen Mig-
rationsforschung analysiert. Die Schluss-
betrachtungen bieten einige Thesen zur 
Formulierung einer linken Positionierung 
zu der Hauptfrage, ob und inwiefern Mi-
gration als Menschenrecht zu betrachten 
und einzufordern sei. 

2  Im Folgenden werde ich bewusst den Ausdruck «Perspekti-
ven der Migration» und nicht «Perspektiven der Migrant*innen» 
verwenden. Damit will ich erstens darauf hinweisen, dass die 
Subjektkategorie «Migrant*in» keine selbstverständliche Be-
zeichnung ist, denn die Definition, wer genau und was eine*r 
für eine Art «Migrant*in» ist, steht im Zentrum gesellschafts-
politischer und symbolischer Kämpfe. Zweitens möchte ich 
mit dem Ausdruck «Perspektive der Migration» gerade nicht 
die subjektive Ansicht von «Migrant*innen» auf die Frage um 
ein Menschenrecht auf Migration betonen. Vielmehr geht 
es um eine Betrachtung der Migration als gesellschaftlicher, 
transformativer Prozess, an dem verschiedene Akteur*innen 
mit unterschiedlichen Positionen und Anliegen beteiligt sind 
(vgl. Bojadžijev 2006). 



51 «MIGRATION» UND «MENSCHENRECHT» –  
EINE ERSTE BEGRIFFSBESTIMMUNG

Migration im Sinne von globaler Bewe-
gungsfreiheit ist kein kodifiziertes Men-
schenrecht. Das liberale Freiheitsrecht 
der individuellen (globalen) Bewegungs-
freiheit kollidiert mit nationalstaatlich-
territorialen Rechten sowie für manche 
ihrer Gegner*innen mit dem kollektiven 
Recht auf Selbstbestimmung der eige-
nen politischen, ökonomischen und kul-
turellen Verfasstheit (Art. 1 des Interna-
tionalen Paktes über bürgerliche und 
politische Rechte – ICCPR – von 1967). 
Es gibt dennoch eine Reihe von men-
schenrechtlichen und internationalen 
Abkommen, die die staatliche Souverä-
nität begrenzen. Die allgemeine Men-
schenrechtserklärung der Vereinten 
Nationen von 1948 (Art. 14) und die EU-
Menschenrechtscharta von 2000 (Art. 
18) erkennen ein Grundrecht auf Asyl an 
(Goodwin-Gill 2014: 42). Laut der Gen-
fer Flüchtlingskonvention von 1951 und 
dem Zusatzprotokoll von 1967 über die 
Rechtsstellung von Flüchtlingen gelten 
jene Menschen als Geflüchtete, die sich 
außerhalb ihrer Herkunftsländer befin-
den und wegen der begründeten Gefahr, 
dort verfolgt zu werden und keinen ange-
messenen Schutz von ihren Regierungen 
zu erhalten, nicht in der Lage sind zurück-
zukehren. Ausgeschlossen aus diesem 
universellen Grundrecht auf Asyl werden 
laut der Genfer Konvention all diejenigen 
Geflüchteten, die Kriegsverbrechen oder 
andere Verbrechen gegen die Mensch-
heit begangen haben. Geflüchtete hinge-
gen, die aus dem engen Definitionsrah-
men der Genfer Konvention herausfallen, 
genießen dennoch bestimmte Schutz-
rechte, die im Zusatzprotokoll von 1967 
aufgeführt sind, darunter fällt insbeson-

dere das Verbot der Rückführung in die 
Herkunftsländer (non-refoulement). Die 
Konvention von 1951 verpflichtet die 
Staaten außerdem zu bestimmten Stan-
dards bei der Behandlung von Asylsu-
chenden. Diese sollten bei illegaler Ein-
wanderung weder juridisch verfolgt noch 
abgeschoben werden (Art. 31 der UN- 
Erklärung), außer in Fällen von begrün-
deter Gefährdung der nationalen Sicher-
heit (Art. 9). Geflüchtete sollten zudem 
bei administrativen Angelegenheiten, 
beim Zugang zu sozialen Rechten sowie 
zum Arbeits- und Wohnungsmarkt un-
terstützt werden (Art. 4, 14, 16, 19, 22, 
23, 24; Goodwil-Gill 2014: 38–41). 
Über die Bestimmung und Behandlung 
von Asylsuchenden hinaus gibt es 
weitere kodifizierte Menschenrechte im 
Feld der Migration. Dazu gehören das 
Recht auf innerstaatliche Bewegungs-
freiheit, auf Auswanderung und auf frei-
willige Rückkehr (Art. 13 der UN-Erklä-
rung) sowie das von Balibar thematisierte 
Recht auf Anerkennung als juristische 
Person und auf Wechsel der Staatsbür-
gerschaft (Art. 6 und 15). Daneben exis-
tieren weitere Rechte, wie auf Arbeit, auf 
Bildung und auf soziale Sicherheit, die in 
anderen internationalen Abkommen wie 
dem UN-Zivilpakt (ICCPR) von 1967 und 
dem UN-Sozialpakt (ICESR) von 1966 
verankert sind (McAdam 2014: 207f.). Es 
gibt allerdings bis dato kein Menschen-
recht auf Niederlassung in einem Staat 
eigener Wahl, also auf Einwanderung 
(kritisch dazu siehe Benhabib 2008: 36f.; 
Oberman 2013). 
Das Thema Migration wirft im Rahmen 
des Menschenrechtsdiskurses nicht nur 
die Frage nach offenen Grenzen auf, son-



6 dern vor allem auch jene nach der univer-
sellen Gleichheit und Freiheit aller Men-
schen. Der Begriff Migration ist in dieser 
Diskussion nicht nur auf den Akt terri-
torialer Grenzüberschreitung reduziert, 
vielmehr werden alle Praktiken berück-
sichtigt, die aus dem wechselseitigen 
Verhältnis zwischen den Migrierenden 
und den von ihnen durchkreuzten – oder 
anvisierten – politischen Gemeinschaf-
ten resultieren, etwa bezüglich der for-
malen und aktiven Staatsbürgerschaft, 
des Zugangs zu Bildung und Arbeits-
markt, der Wohn-, Arbeits- und Lebens-
bedingungen, der kulturellen, religiösen 
und soziopolitischen Zugehörigkeit. 
Die Frage, ob Migration ein Menschen-
recht ist, verlangt zudem eine (vorläu-
fige) Bestimmung der Bedeutung von 
Menschenrechten. Diese können aus 
einer moralischen, einer rechtspositiven 
oder einer politischen Perspektive be-
trachtet werden. Aus der moralischen 
(oder auch ethischen) Perspektive gel-
ten Menschenrechte in Anlehnung an 
die traditionsreiche Philosophie des Na-
turrechts als universelle, moralische Im-
perative der Vernunft, die einen korrek-
tiven Beitrag zur Gesetzgebung leisten 
können, auch wenn es an Gesetzeskraft 
selbst fehlt. Die zweite Perspektive ver-
steht Menschenrechte vor allem als po-

sitive, das heißt existierende Gesetze, die 
von transnationalen juridischen Instan-
zen geschrieben und von den ratifizie-
renden Staaten umgesetzt werden. Die 
dritte Perspektive ist vielschichtiger und 
bringt ein politisches Verständnis von 
Menschenrechten zum Ausdruck, das 
die Überwindung der Dichotomie zwi-
schen Naturrecht und positivem Recht 
wie auch zwischen Universalismus und 
Partikularismus anstrebt und die Genese 
sowie die Geltung von Menschenrech-
ten in konkreten (antagonistischen oder 
deliberativen) Situationen einfordert und 
durchzusetzen sucht (vgl. überblickend 
Kreide 2016). Allen Herangehensweisen 
ist gemeinsam, dass sie Menschenrech-
te letztlich von einem grundsätzlichen 
Spannungsverhältnis charakterisiert se-
hen: Sie sind gesetzlich verankerte Kon-
ventionen und zugleich Instrumente der 
Kritik und Infragestellung ebendieser 
Konventionen. Die Forderung, Migration 
 als universelles Menschenrecht anzuer-
kennen, ist daher weder abstrakt noch 
«aus der Luft gegriffen», sondern (noch) 
ein Anspruch, der auf moralischen Nor-
men und/oder auf politischen Auseinan-
dersetzungen gründet und daraus seine 
Legitimation zieht, um das existierende 
positive Rechtssystem zu kritisieren bzw. 
zu verändern.  



72 DAS RECHT AUF GLOBALE BEWEGUNGSFREIHEIT 
AUS ETHISCHER SICHT 

In Deutschland griff die praktische und 
sozialpolitische Philosophie erst im Jahr 
2015 das Thema Migration auf. Seitdem 
wurden mehrere Konferenzen zu den 
Themen Flucht, Grenzen und Migration 
an philosophischen Instituten organisiert 
und philosophische Stellungnahmen 
in prominenten Verlagen veröffentlicht 
(Cassee 2016; Dietrich 2017; Ott 2016; 
Grundmann/Stephan 2016; Nida-Rü-
melin 2017a). Auf den ersten Blick han-
delt es sich um eine spontane und 
temporäre Reaktion auf die «Flüchtlings-
krise». Dabei diskutieren meist deutsche, 
männliche Philosophen, die sich gerne 
mit einem normativen, universalistischen 
«wir» selbst definieren, über Geflüchte-
te – die gegenüberliegenden «sie» –, als 
seien diese bloß numerische Größen und 
Empfänger*innen «unserer» Hilfspolitik. 
Markante Beispiele sind schon Buch titel 
wie «Welche und wie viele Flüchtlinge 
sollen wir aufnehmen?» (Grundmann/
Stephan 2016). Mittlerweile hat diese 
«spontane Migrationsethik» im deutsch-
sprachigen philosophischen und poli-
tisch-intellektuellen Feld Anerkennung 
gefunden, wozu nicht nur die Brisanz des 
Themas beitrug. Die deutschsprachige 
Migrationsethik konnte sich auch auf die 
angloamerikanische Migrationsdebatte 
im Rahmen der politischen analytischen 
Philosophie stützen, die Ende der 1980er 
Jahre entstand. Da die politische analyti-
sche Philosophie global und insbesonde-
re in Deutschland strukturell gegenüber 
den konkurrierenden Traditionslinien des 
materialistischen Poststrukturalismus 
und der Kritischen Theorie dominiert, 
konnte sich auch die Migrationsethik uni-
versitätsintern ziemlich rasch etablieren. 

Sie ist jedoch von den sozialen Migra-
tionsbewegungen und ihnen nahe ste-
henden wissenschaftlichen Bereichen 
wie der kritischen Migrationsforschung 
und der Migrationsphilosophie post-
strukturalistischer Prägung relativ weit 
entfernt, die wiederum in Frankreich und 
Italien stärker vertreten sind (vgl. dazu 
Kap. 4 und 5). 
Im Zentrum der Migrationsethik steht die 
Kontroverse um die Anerkennung eines 
universellen Grundrechts auf globale Be-
wegungsfreiheit, die auch als Debatte für 
oder gegen offene Grenzen (open bor-
ders) bekannt ist. Der Diskurs entwickelt 
sich entlang zweier Achsen, wobei auf 
der ersten Achse die Perspektive der In-
dividuen, auf der zweiten diejenige der 
Staaten vertreten wird. Die Kontroverse 
stellt sich als unlösbarer Kampf zwischen 
den Verteidiger*innen der individuellen, 
universellen Bewegungsfreiheit und den 
Schützer*innen des staatlichen Souve-
ränitäts- und Selbstbestimmungsrechts 
dar. Welche Argumente für und gegen ei-
ne Anerkennung der Migration als Men-
schenrecht auf dem Spiel stehen, gilt es 
folglich auszuloten. 
Zunächst sollten jedoch zwei wichtige 
Voraussetzungen erklärt werden. Ers-
tens dreht sich die ethische Diskussion 
um das Problem, das Phänomen Migra-
tion mit universellen Prinzipien wie Ge-
rechtigkeit, Demokratie und Menschen-
würde, (kollektiver und individueller) 
Selbstbestimmung sowie territorialer 
Souveränität zu vereinbaren. Solche Prin-
zipien sind Menschenrechte im Sinne 
von moralischen Normen. Sie sind uni-
versell, weil sie alle Menschen gegen-
über allen anderen Menschen weltweit 



8 verpflichten. Es wird zum Beispiel nicht 
diskutiert, ob Staaten ein positives Recht 
auf Ausschluss haben – dass sie es ha-
ben, ist indiskutabel –, sondern ob sie es 
haben sollen, ob sie moralisch verpflich-
tet sind, ihr Ausschlussrecht zu rechtfer-
tigen, und wem sie eine Rechtfertigung 
schuldig sind: Staatsbürger*innen und/
oder Nicht-Staatsbürger*innen, politi-
schen und rechtlichen Instanzen usw. 
(Cassee 2016: 12). Zweitens gelten Na-
tionalstaaten in der Regel als moralische 
Personen und erfüllen eine Doppelfunk-
tion. Zum einen sind sie moralische Trä-
ger von bestimmten Rechten, etwa auf 
Selbstbestimmung und Souveränität, die 
sie gegenüber anderen Staaten, supra-
nationalen Instanzen, Bürger*innen und 
Nicht-Bürger*innen ausüben. Zum an-
deren sind Staaten die Adressaten men-
schenrechtlicher Ansprüche, also die-
jenigen Instanzen, die Menschenrechte 
kodifizieren, verletzen bzw. verrichten 
und die von Individuen und supranatio-
nalen Instanzen zur Rechenschaft gezo-
gen werden. 

Die angloamerikanische  
Open-Borders- Debatte: Kommunita-
rismus versus Liberalismus
Ausgangspunkt der englischsprachigen 
Open-Borders-Debatte ist ein Kapitel aus 
Michael Walzers Monografie «Spheres of 
Justice» von 1983, in dem er das Recht 
auf «Mitgliedschaft und Zugehörigkeit» 
diskutiert (Walzer 2017). Das Buch gilt als 
kommunitaristischer Gegenentwurf zu li-
beralen Positionen, die in der US-ameri-
kanischen politischen Theorie der 1970er 
Jahre insbesondere durch die breite Re-
sonanz auf John Rawls’ bahnbrechende 
Schrift «Eine Theorie der Gerechtigkeit» 
(Rawls 1979) einen neuen Aufschwung 
erfuhren. Rawls’ politischer Liberalis-

mus stellt das Individuum als grundle-
gende Einheit und Ausgangspunkt für je-
den moralischen Anspruch auf gleichen 
Zugang zu zentralen gesellschaftlichen 
wie natürlichen Ressourcen dar. Jedes 
Individuum, unabhängig von seinen so-
zialen oder kulturellen Eigenschaften, 
besitzt nach liberalen Ansichten gleiche 
moralische Fähigkeiten und Rechte. Da-
gegen unterstreicht der Kommunitaris-
mus die Tatsache, dass der Mensch im 
Wesentlichen ein zoon politikon ist: his-
torisch situiert und von Geburt an einem 
kulturellen wie soziopolitischen Raum 
zugehörig. Ziel der Politik ist daher für 
Vertreter*innen des Kommunitarismus 
weniger die Verteidigung individueller 
Freiheiten als vielmehr die Errichtung gu-
ter, gerechter Gemeinschaften durch kol-
lektive Prozesse, in denen gemeinsame 
Normen und Ziele definiert werden. In 
«Mitgliedschaft und Zugehörigkeit» wen-
det Walzer diesen Grundgedanken an, 
um das staatliche Recht auf Ausschluss 
zu legitimieren. Aufgrund ihres Selbst-
bestimmungsrechts seien politische Ge-
meinschaften dazu berechtigt, neue Mit-
glieder, also «Fremde», aufzunehmen 
oder auszuschließen. Diese Entschei-
dung sei gebunden an bereits bestehen-
de, konkrete Beziehungen zu den poten-
ziellen neuen Mitgliedern, unterstehe 
dennoch dem allgemeinen Prinzip der 
gegenseitigen Hilfe und der Gastfreund-
schaft gegenüber Menschen in Not (Wal-
zer 2017: 31). Politische Gemeinschaften 
sieht Walzer mit einer übergreifenden na-
tionalen Gesinnung nach außen relativ 
geschlossen bei gleichzeitiger kulturel-
ler Diversität im Innern (ebd.: 39f.). Poli-
tische Gemeinschaften sollten aber keine 
zwanghafte Mitgliedschaft bedeuten. So 
räumt Walzer ein Recht auf Auswande-
rung ein, mit dem aber das Recht auf Im-



9migration nicht symmetrisch korrespon-
diere. 
Die entgegengesetzte liberale Position 
zu Walzers Migrationsethik formulier-
te zuerst der seit 1985 in Toronto leben-
de politische Philosoph Joseph Carens 
in seinem bekannten Aufsatz «Aliens 
and Citizens: The Case of Open Borders» 
(Carens 1987). In diesem mittlerweile er-
weiterten und nun auch auf Deutsch vor-
liegenden Text stellt Carens die Haupt-
argumente für die Anerkennung eines 
universellen und individuellen Rechts auf 
globale Bewegungsfreiheit dar. «Gren-
zen haben Wachposten und die Wach-
posten haben Schusswaffen», lautet das 
Credo von Carens’ Plädoyer für offene 
Grenzen (Carens 2017: 166). Mobilität 
sei in Zeiten extremer globaler Ungleich-
heiten zu einem feudalen Geburtsprivi-
leg geworden. Zu den strukturellen Vor- 
und Nachteilen, die an den Geburtsort 
gebunden sind, gehöre insbesondere 
die Einschränkung oder die Möglich-
keit der Bewegungsfreiheit. Diese ist für 
Carens und die Befürworter*innen der 
Open-Borders-Position ein universelles, 
grundlegendes Recht, universell, weil es 
jedem Menschen zusteht, und grundle-
gend, weil es andere elementare Rechte 
ermöglicht, etwa auf Chancengleichheit 
sowie auf politische und gesellschafts-
ökonomische Gleichheit. Eine Einschrän-
kung dieses fundamentalen Rechts er-
fordert daher eine Rechtfertigung nicht 
nur gegenüber den Staatsbürger*innen, 
sondern auch gegenüber Einwande-
rungswilligen, weil alle einen gleichen 
moralischen Wert haben. 
Carens nennt drei Hauptargumente für 
open borders. Das erste Argument grün-
det auf dem Prinzip der Freiheit, die bei-
den weiteren basieren auf dem der 
Gleichheit. Das Recht, ohne äußere Hin-

dernisse zu gehen, wohin man möchte, 
stelle erstens eine zentrale menschliche 
Freiheit dar. Dieses Recht ermögliche 
die Aufrechterhaltung der individuellen 
Auto nomie bei der Suche nach der opti-
malen Umgebung, um die eigenen Fähig-
keiten und Kompetenzen zu entwickeln 
und zu entfalten sowie das eigene Glück 
zu verfolgen, und es sollte bewahrt wer-
den. Freizügigkeit befördere zweitens 
einen gleichberechtigten, grenzüber-
schreitenden und staatsübergreifenden 
Zugang zu sozialen Chancen, und somit 
trage sie drittens zur Verringerung von 
bestehenden politischen, sozialen und 
ökonomischen Ungleichheiten bei. 
Insbesondere die beiden Gleichheitsar-
gumente werden von den Gegner*innen 
der Open-Borders-Position mit dem soge-
nannten Braindrain-Argument erwidert: 
Von einer Öffnung der Grenzen und einer 
liberalen Einwanderungspolitik würden 
nicht die Ärmsten der Armen profitieren, 
denen die finanziellen, kulturellen und 
auch physischen Ressourcen zur Aus-
wanderung fehlten, sondern die privile-
gierteren Mittelschichten in den ärmeren 
Ländern. Diese Länder verlören somit ih-
re qualifizierten Arbeitskräfte und die Si-
tuation für die geringer ausgestatteten 
Bevölkerungsteile im globalen Süden ver-
schlechtere sich weiter. Mit diesem Argu-
ment wird Migrant*innen eine fehlende 
Verantwortung gegenüber ihren eigenen 
Staatsgenoss*innen unterstellt und «frei-
willige» Migration als Flucht vor morali-
schen Verpflichtungen angeprangert (für 
die Verteidigung des Braindrain-Argu-
ments vgl. z. B. Miller 2017; Nida-Rümelin 
2017a). 
Das Braindrain-Argument kann empirisch 
 demontiert werden, denn es handelt sich 
um eine Behauptung und nicht um einen 
Fakt. Es gibt bis heute keinen empirisch 



10 fundierten Beweis für die These, dass die 
Auswanderung qualifizierter Menschen 
negative Auswirkungen auf die in den 
Ländern verbleibenden Menschen hat. 
Um das zu überprüfen, müsste eine Reihe 
unterschiedlicher Faktoren längerfristig 
und vergleichend analysiert werden. Eva-
luiert werden müssten die tatsächliche 
Zahl der qualifizierten Auswander*innen, 
die Art ihrer Qualifizierung sowie die Zahl 
derjenigen, die sich nicht in ihren Her-
kunftsländern, sondern erst im Ausland 
qualifizieren, die Zahl derer, die in ihre 
Länder zurückkehren oder transnationale 
Netzwerke zwischen Ankunfts- und Her-
kunftsländern aufbauen und hohe Sum-
men in ihre Herkunftsländer rücküber-
weisen usw. Aus Carens’ moralischer 
Sicht ist das Braindrain-Argument zu-
dem aus zwei Gründen höchst fragwür-
dig, denn auch wenn Bewegungsfreiheit 
nicht als einziges Mittel zur Bekämpfung 
globaler Ungleichheiten betrachtet wer-
den kann, steht sie nicht mit anderen 
Maßnahmen, wie etwa einem umfang-
reichen Ressourcentransfer oder einer 
Reform der Weltwirtschaftsordnung, in 
Konflikt (Carens 2017: 174). Außerdem 
wäre, selbst wenn das Braindrain-Argu-
ment begründet wäre, daraus nicht zu 
schlussfolgern, dass reiche Staaten das 
Recht auf Auswanderung von Menschen 
aus ärmeren Staaten negieren könnten 
oder müssten (vgl. weiterführende Litera-
tur in Cassee 2016: 187–192). 
Während der Rückgriff auf das Gleich-
heitsprinzip in den liberalen Plädoyers 
für offene Grenzen die Braindrain-Dis-
kussion provoziert, wird das Prinzip der 
individuellen Freiheit meist im Kontext 
von personalen Autonomiekonzepten 
debattiert.3 Carens’ Strategie zielt hier 
darauf ab, die bestehende Trennung 
zwischen innerstaatlicher und globaler 

Freizügigkeit moralisch für ungültig zu 
erklären (Carens 2017: 184f.). Wenn die 
innerstaatliche Freizügigkeit bereits ein 
kodifiziertes Menschenrecht ist (Art. 13 
der UN-Erklärung der Menschenrechte 
von 1948 und Art. 12 des Internationa-
len Sozialen Paktes von 1966), sollte dies 
auch im Fall von transnationaler Freizü-
gigkeit gelten. Denn moralisch betrach-
tet gibt es keinen Grund, einen Wohn-
ortswechsel von München nach Berlin 
zum Menschenrecht zu erklären, weil 
es das Interesse der Individuen schützt, 
ihre Lebensbedingungen zu verbessern 
und ihre personale Autonomie zu stär-
ken, aber einen Wohnortswechsel von 
Aleppo nach Freiburg, der im selben In-
teresse stattfindet, nicht als Menschen-
recht anzusehen (dazu auch Oberman 
2013). Gegner*innen dieser Position be-
streiten schon die erste Annahme, dass 
Freizügigkeit und personale Autonomie 
als Menschenrechte angesehen werden 
sollten: Sie seien zwar wichtige Elemente 
für die Selbstverwirklichung, aber keine 
unabdingbaren Menschenrechte (Miller 
2007: 163f.).
Wenn diese Positionen für und gegen 
open borders zusammenfassend so zu-
gespitzt werden könnten, dass die ers-
te auf dem kollektiven Recht, die zweite 
auf dem individuellen Recht auf Selbst-
bestimmung gründet, haben sich in den 
vergangenen Jahren mehrere Zwischen-
positionen herausgebildet, die open bor-
ders aufgrund von kollektiven Rechten 
verteidigen oder aus individueller libe-
raler Sicht ablehnen. Eine dieser Zwi-

3  Referenz ist hier die Definition von personaler Autonomie 
von Joseph Raz. Drei Bedingungen charakterisieren ein ge-
lungenes, selbstbestimmtes Leben: Menschen sollten über die 
notwendigen mentalen Fähigkeiten verfügen, um ihre Lebens-
formen selbst bestimmen zu können, sie müssen eine ange-
messene Auswahl an Optionen haben und sie müssen unab-
hängig vom nötigenden Willen Dritter über ihre Lebensform 
entscheiden können (sh. Cassee 2016: 225). 



11schenpositionen vertritt Arash Abizadeh 
(2017), ein politischer Theoretiker an der 
McGill University of Montreal. Gegen 
die Einschränkung der globalen Bewe-
gungsfreiheit wendet er ein, sie verletze 
nicht nur die Normen der Freiheit und der 
Chancengleichheit, sondern auch das 
demokratische Prinzip der Volkssouve-
ränität. Weder aus demokratietheoreti-
schen Gründen sei die Schließung von 
Grenzen gerechtfertigt noch zur Bewah-
rung einer politisch und kulturell einheit-
lichen Ordnung, wie Walzer behauptet, 
denn der Demos der Demokratien sei 
prinzipiell unbegrenzt. Staatsbürger-
rechte seien nicht die Folge des formalen 
Staatsbürgerstatus, sondern Objekt poli-
tischer Auseinandersetzungen, an denen 
auch Migrant*innen (im Sinne von for-
malen Nicht-Bürger*innen) beteiligt sei-
en. Abizadeh nennt hier konkret die Kam-
pagnen «Solidarity Across Borders» und 
«Kein Mensch ist illegal» (ebd.: 100). In-
dem Migrant*innen der politischen staat-
lichen Macht unterworfen sind, sind sie 
auch Teil der Macht und in diesem Sin-
ne Teil des volkssouveränen Demos. Weil 
die Grenzkontrolle ein Objekt der politi-
schen Auseinandersetzung ist, müsse 
auch Migrant*innen diesbezüglich ein 
Mitspracherecht eingeräumt werden, 
bzw. auch ihnen gegenüber müsse eine 
Einschränkung ihrer personalen Autono-
mie gerechtfertigt werden (ebd.). 
Abizadehs Analyse bezieht als Träger*in-
nen/Adressat*innen der Rechtfertigungs-
pflicht bei Migrationseinschränkungen 
weder nur die formellen Bürger*innen 
eines Staates noch das universelle 
 Individuum mit ein, sondern alle konkre-
ten Akteur*innen, die von politischen Pro-
zessen betroffen sind. Seine Argumen-
tation kann einerseits gegen die Position 
für ein Recht auf Ausschluss à la Walzer 

angeführt werden, die aus dem Kreis der 
Adressat*innen einer Rechtfertigungs-
pflicht all jene ausschließt, die de facto 
oder potenziell Bürger*innen sind, oh-
ne die formale oder volle Staatsbürger-
schaft zu genießen. Abizadehs demokra-
tischer Einwand kann andererseits gegen 
die Gefahr eines abstrakten Universalis-
mus à la Carens verwendet werden, da er 
nicht abstrakte Individuen, sondern kon-
krete Akteur*innen und Kämpfe um die 
Grenzöffnung/-schließung berücksich-
tigt. 
Eine zweite Position zwischen Libera-
lismus und Kommunitarismus gegen 
open borders wird auch «liberaler Na-
tionalismus» genannt (Kymlicka 1999: 
7–46; Cassee 2016: 16f.). Diese Position 
zielt auf die Begründung einer Verein-
barkeit zwischen kollektiven Selbstbe-
stimmungsrechten und individuellem 
Autonomieprinzip. Zu den bekanntesten 
Vertreter*innen des liberalen Nationalis-
mus gehört David Miller, der seit 1979 
Professor für politische Theorie an der 
Oxford University und Experte für staat-
liche Marktökonomietheorien sowie The-
orien sozialer und globaler Gerechtigkeit 
ist. Ähnlich wie Walzer argumentiert Mil-
ler für die Einhaltung eines staatlichen 
Rechts auf Ausschluss, allerdings aus 
liberalen und utilitaristischen Gründen: 
Jede*r, der/die einer staatlichen Autori-
tät unterworfen sei, profitiere von ihrem 
Schutz. Territoriale Rechte implizierten 
staatliche Souveränität und das Recht 
auf Ausschluss, Anspruch auf territoria-
le Rechte hätten die «nationalen Völker». 
Das sind für Miller diejenigen Gruppen, 
die über die Jahrhunderte hinweg durch 
die Besiedlung und Bearbeitung eines 
Territoriums ein Eigentumsrecht erlangt 
hätten. Immigrant*innen zählt Miller da-
her nicht zum «nationalen Volk». Sie sei-



12 en dennoch der Souveränität ihrer An-
kunftsländer unterworfen und müssten 
mit einer möglichen Abschiebung rech-
nen. Staaten sollten aber dennoch auf 
die Menschenrechte und -würde ach-
ten. Miller räumt also ein Recht auf Asyl 
ein, spricht Geflüchteten aber kein «ab-
solutes Recht» zu, «an einem sicheren 
Ort aufgenommen zu werden» (Miller 
2017: 94), geschweige denn ein Recht 
auf Selbstbestimmung in den Ziellän-
dern. Die Verteilung von Geflüchteten lie-
ge in der Verantwortungskompetenz al-
ler Staaten, die einen Zufluchtsort bieten 
können. Dies müsse, betont Miller, nach 
einem gerechten Verteilungssystem ge-
schehen, wobei Kriterien wie das Brutto-
inlandsprodukt, die Bevölkerungsdichte, 
die kulturelle Nähe zu bestimmten Grup-
pen von Geflüchteten usw. eine relevante 
Rolle spielten. Aber eine absolute staatli-
che Pflicht zur Aufnahme von Menschen 
in Not gebe es nicht (ebd.: 92). 
Auch der kanadische Professor Will Kym-
licka, einer der bekanntesten liberalen 
politischen Theoretiker multikultureller 
Gesellschaften, spricht sich für die Ein-
schränkung der globalen Bewegungs-
freiheit aus Gründen der nationalen Zu-
gehörigkeit aus. Die individuelle Freiheit 
bzw. Autonomie bei der Entwicklung der 
eigenen Lebensform setze, so Kymlicka, 
die Existenz von gesellschaftlich und kul-
turell homogenen Räumen voraus, die als 
mögliche Zugehörigkeitsgemeinschaf-
ten von freien Individuen gewählt werden 
könnten (Kymli cka 1999). Es ist hier aller-
dings wichtig zu betonen, dass Kymlicka 
seine Thesen in Auseinandersetzung mit 
dem transkulturellen kanadischen Kon-
text entwickelte, insbesondere mit Blick 
auf die Perspektive der kolonisierten in-
digenen Bevölkerungen in Kanada (first 
nations), die keine Migrationserfahrung 

im engeren Sinne erlebten, sondern teils 
bis heute um Landrechte und kulturel-
le Autonomie innerhalb kolonisierender 
Nationalstaaten kämpfen (ebd.: 88f.). Es 
ist dieses kollektive Selbstbestimmungs-
recht der vom «Verschwinden» bedroh-
ten Völker (wie die first nations in Kanada), 
das als Antwort auf die Dekolonisierungs-
kämpfe in afrikanischen, asiatischen, la-
tein- und nordamerikanischen Ländern 
entstand, im Sozialpakt von 1966 veran-
kert wurde und auf das Kymlicka sich be-
zieht. Gegner*innen der Open-Borders-
Position aus den Ländern des globalen 
Nordens, die sich damit von einer imagi-
nierten «Invasion» von Migrierenden aus 
ehemaligen Kolonien zu schützen beab-
sichtigen, sollten dieses Recht daher min-
destens mit Vorsicht in Anschlag bringen. 
Denn die Lebensbedingungen der Bevöl-
kerungen des globalen Nordens unter-
scheiden sich nicht nur von den noch in 
(post-)kolonialen Abhängigkeitsverhält-
nissen stehenden Bevölkerungen. Die 
Lebensbedingungen der meisten Men-
schen im globalen Norden sind vielmehr 
das Produkt ebendieser strukturell vor-
herrschenden (post-)kolonialen Verhält-
nisse. 

Migrationsethik im  
deutschsprachigen Raum
Die Rezeption der hier dargestellten De-
batte im deutschsprachigen Raum ist re-
lativ neu und scheint sich in zwei Rich-
tungen zu entwickeln. Vertreter*innen 
der ersten Strömung beschäftigen sich 
vor allem mit der Übersetzung zentraler 
Texte aus der englischsprachigen Diskus-
sion mit allen hier genannten Perspek-
tiven des Für und Wider durchlässiger 
Grenzen und der Anerkennung der glo-
balen Migration als Menschenrecht. 
Übertragungen der migrationsethischen 



13Debatte aus dem anglophonen Raum 
werden meist mit der Anmerkung verse-
hen, dass die diskutierten moralischen 
Probleme nach dem Sommer 2015 und 
der Ankunft Tausender Geflüchteter aus 
Syrien und anderen nordafrikanischen 
Gebieten über die Balkanroute nach 
Deutschland nun auch hier spürbar und 
akut geworden seien. Die relevanteste 
Publikation dieser Art stammt von Frank 
Dietrich (2017), der seit 2012 Professor 
für politische Philosophie und Ethik an 
der Universität Düsseldorf ist. 
Die zweite Strömung dieser Ideenzirku-
lation zielt eher darauf, ausgehend von 
der angloamerikanischen Diskussion 
eine lokale Perspektive weiterzuentwi-
ckeln. Eine der ersten Bestrebungen in 
diese Richtung unternahmen schon im 
Jahr 2012, also noch vor der «Flücht-
lingskrise», Anna Goppel und Andreas 
Cassee, die heute beide an der Univer-
sität Bern tätig sind. Neben der Überset-
zung einiger zentraler englischer Texte 
nahmen sie in dem Sammelband «Mi-
gration und Ethik» auch die Perspektive 
deutscher Philosoph*innen auf (Cassee/
Goppel 2012). Darunter ist insbesonde-
re die Position von Bernd Ladwig zu nen-
nen, Professor für politische Theorie am 
Otto-Suhr-Institut der Freien Universität 
Berlin (Ladwig 2012). In der Debatte um 
open borders nimmt er eine Zwischenpo-
sition ein. Einerseits erkennt er globale 
Bewegungsfreiheit als gerechtigkeitsre-
levant und als Grundrecht an, sowohl im 
Hinblick auf die Möglichkeit, individuelle 
Lebensbedingungen angesichts globaler 
Ungleichheiten zu verbessern, als auch 
unter dem Aspekt, individuelle Grund-
freiheiten zu schützen. Hier unterschei-
det er nur graduell, nicht substanziell zwi-
schen Flucht und freiwilliger Mi gration 
(ebd.: 71). Andererseits erachtet er es für 

legitim, Migration einzuschränken und 
zwar nicht nur, wenn eine gerechte po-
litische Ordnung (Demos) zu kollabieren 
droht, sondern auch, wenn diese politi-
sche Ordnung ihren spezifischen natio-
nalstaatlichen Charakter verliere. Er geht 
von der Prämisse aus, dass individuelle 
Rechte nicht per se gelten, sondern ein 
organisiertes System von Institutionen 
benötigt wird, um sie garantieren zu 
können. Das individuelle Recht auf Ein-
wanderung müsste daher mit dem Er-
langen einer «effektiven Mitgliedschaft» 
innerhalb gerechter Ordnungen koordi-
niert werden, denn diese Mitgliedschaft 
(Staatsbürgerschaft) sei ein «knappes 
Gut». Sie sei insbesondere an das Funk-
tionieren des Bildungs- und Gesund-
heitssystems gebunden und setze gute 
Kenntnisse der Sprache der Einwande-
rungsländer voraus (ebd.: 84f.). Proble-
matisch an Ladwigs Position ist, dass er 
Staaten als kulturelle, (sprachlich) homo-
gene Ordnungen und den Demos als Zu-
sammenhang der formalen Mitglieder 
betrachtet, wobei nur die Neuankömm-
linge mit dem knappen Gut der Staats-
bürgerschaft rechnen und Anstren-
gungen zum Erlangen einer effektiven 
Mitgliedschaft, sprich sozialer Rechte, 
unternehmen müssten. Dieses Problem 
behandeln andere Beiträge des Sam-
melbandes, die die Kopplung politischer 
Rechte (insbesondere des Wahlrechts) 
an die formale Staatsbürgerschaft we-
gen der daraus resultierenden Exklusion 
von Migrant*innen aus dem System der 
politischen (und oft auch sozialen) Rech-
te kritisch betrachten (Goppel 2012; Zur-
buchen 2012; Celikates 2012). 
Eine der wenigen Positionen für die An-
erkennung des Menschenrechts auf 
Migration in der deutschsprachigen 
Migrationsethik vertritt Andreas Cas-



14 see in seiner Dissertation «Globale Be-
wegungsfreiheit. Ein Plädoyer für of-
fene Grenzen» (Cassee 2016). Cassee 
ist auch einer der wenigen ethischen 
Philosoph*innen, die sich im Spektrum 
der kritischen Migrationsforschung, ins-
besondere im Netzwerk KritNet enga-
gieren.4 In seiner Schrift entwirft Cassee 
eine systematische Diskussion über das 
Recht auf Migration in kritischer Ausei-
nandersetzung mit Rawls und in Anleh-
nung an liberale Theorien zur persona-
len Autonomie. Das Recht auf Migration 
sei, Cassee zufolge, zunächst als «nega-
tives moralisches Anspruchsrecht» zu 
verstehen. Staaten seien demnach nicht 
dazu verpflichtet, Einwanderung zu be-
fördern, aber sie dürften Einwanderung 
auch nicht mit Zwangsmitteln behin-
dern. Welche sozialen wie politischen 
Rechte dem Recht auf globale Bewe-
gungsfreiheit folgen, überlässt Cassee 
den Staaten selbst. Aber er schlägt vor, 
Migrant*innen, die sich in den Ankunfts-
staaten niederlassen, gleiche Rechte und 
Pflichten wie den Staatsbürger*innen zu 
gewähren (ebd.: 212f.). Das Recht auf 
globale Bewegungsfreiheit sei außerdem 
nicht absolut, aber nur in solchen Fäl-
len einzuschränken, in denen eine reelle 
und extreme Gefahr für die internationale 
und lokale Ordnung bestehe. Dies gelte 
auch für die innerstaatliche Bewegungs-
freiheit, die beispielsweise in privaten 
Räumen nicht gilt oder aus Sicherheits-
gründen beschränkt werden kann. Denn 
schließlich, so Cassee, handele es sich 
bei der Bewegungsfreiheit um ein allge-
meines Recht, das für alle gilt, nicht nur 
für potenzielle Asylbewerber*innen. 
Abgesehen von vereinzelten Positionen, 
wie derjenigen von Cassee, kann behaup-
tet werden, dass im Rahmen der deutsch-
sprachigen Migrationsethik die Mehrheit 

der Stellungnahmen eher die konserva-
tive Linie gegen eine Anerkennung der 
Migration als Menschenrecht vertritt. 
Exemplarisch hierfür stehen die Ausfüh-
rungen von Konrad Ott (2016) und Julian 
Nida-Rümelin (2017a, 2017b). Ott ist Pro-
fessor für Philosophie und Ethik der Um-
welt an der Universität Kiel. Sein Pamph-
let «Zuwanderung und Moral» entstand 
offensichtlich als eine spontane Reak-
tion auf die als Bedrohung wahrgenom-
mene «Flüchtlingskrise» und ist als Ver-
such zu sehen, die damals entstandene 
Willkommenskultur zu diskreditieren, die 
Ott sogar als eine mögliche Fluchtursa-
che identifiziert: «Die Transparente mit 
dem Slogan «Refugees Welcome» sind 
weltweit zu sehen und werden als Indizi-
en interpretiert, dass es sich lohnt, aufzu-
brechen.» (Ott 2016: 14) Otts diskursive 
Strategie besteht darin, zwei moralische 
Einstellungen – für und gegen open bor-
ders – zu differenzieren und zwei kon-
kurrierende Gruppen von gesellschaft-
lichen Akteur*innen, Institutionen und 
Migrationspolitiken zu verorten. Unter 
einem philosophischen und scheinbar 
neutralen Blickwinkel bezieht Ott offen-
sichtlich Partei und liefert dadurch eine 
höchst polarisierende und polemisieren-
de Legitimation der europäischen Ab-
schottungspolitik. Befürworter*innen 
von offenen Grenzen bezeichnet Ott als 
«Gesinnungsethiker» und subsumiert 
unter diesen Begriff links orientierte 
Akademiker*innen, Redaktionen linker 
Zeitschriften, die Parteien DIE LINKE 
und die Grünen, Christ*innen und all je-
ne, die sich mit dem Slogan «Refugees 
Welcome» identifizieren. Im Feld der Phi-
losophie rechnet Ott zu dieser Katego-
rie normative Individualisten wie Carens 

4  Siehe http://kritnet.org/.



15(ebd.: 42f.) und poststrukturalistische 
politische Philosoph*innen, die sich einer 
neomarxistischen politischen Philosophie 
des Aufnahmezustands (Agamben, Žižek, 
Balibar, Rancière usw.) verpflichtet füh-
len (ebd.: 47f.). Sie würden Geflüchtete 
aufnehmen wollen, die Unterscheidung 
zwischen freiwilliger Migration und Flucht 
über Bord werfen, ein System der Ver-
teilung von Geflüchteten in verschiedene 
Aufnahmeländer für unmoralisch erklären 
und die Verant wortung für das Ertrinken 
von Menschen im Mittelmeer der EU 
anstatt den «Schleppern» zuschieben. 
Seenotrettung helfe Menschen nicht 
vor dem Ertrinken, sondern kurble den 
«Menschenschmuggel» an, so Ott (ebd.: 
25). Auf die andere Seite stellt Ott die 
«Verantwortungsethiker», als deren 
Vertreter er sich offensichtlich selbst 
begreift. Diese seien stärker an Ergeb-
nissen und weniger an prinzi piellen Ma-
ximen des Handelns orientiert. Prag-
matisch, verantwortlich und sachlich 
seien sie vertreten im Rechtssystem, in 
politischen Institutionen, in liberal-kon-
servativen Forschungseinrichtungen 
und Medien, in der SPD und der Union 
(ebd.: 52). Aus pragmatischen Gründen 
würden die «Verantwortungsethiker» 
die geltende Differenzierung zwischen 
Asylsuchenden und Migrant*innen 
aufrechterhalten wollen. Es gebe eine 
moralische Pflicht nur gegenüber 
Geflüchteten und Asylsuchenden, sie 
aufzunehmen oder eine Ablehnung 
ihres Antrags auf Asyl zu rechtfertigen. 
Migration sei letztlich weder ein Men-
schenrecht noch eine Bereicherung für 
die Aufnahmegesellschaften, sondern 
ein kleineres oder größeres Übel der 
gegenwärtigen Weltwirtschaftsordnung. 
Wenn Migration aus moralischen 
Gründen nicht komplett gestoppt werden 

könne, dann müsse sie möglichst stark 
eingegrenzt und so gelenkt werden, dass 
die für Ott anthropologisch verankerte 
«Disposition zur Xenophobie» nicht auf-
breche (ebd.: 65).
Zu ähnlichen Positionen, allerdings von 
anderen moralphilosophischen Prämis-
sen ausgehend, kommt auch der politi-
sche Philosoph Julian Nida-Rümelin, der 
eine hohe Deutungsmacht im deutsch-
sprachigen intellektuellen und philo-
sophischen Umfeld besitzt.5 In seiner 
Schrift zur Migration vertritt er eine Poli-
tik der geschlossenen Grenzen aus einer 
kosmopolitischen, universalistischen Po-
sition (Nida-Rümelin 2017b). Kosmopoli-
tik interpretiert Nida-Rümelin als Theorie 
und Praxis, in der die Kriterien einer ge-
rechten, globalen politischen Ordnung 
diskutiert und festlegt werden (ebd.: 
711). Er vertritt dabei eine republikani-
sche Idee von Kosmopolitik, die sich auf 
Immanuel Kant bezieht und nicht für die 
Abschaffung der Nationalstaaten, son-
dern für die Gründung einer Föderation 
von in sich autonomen Nationalstaaten 
plädiert. Auch wenn Nida-Rümelin sich 
bemüht, seine kosmopolitische Position 
als Überwindung der Spaltung zwischen 
universalistisch-liberalen und kommuni-
taristischen Linien darzustellen (s. auch 
Nida-Rümelin 2017a: 66–82), kommt er 
doch zu ähnlichen Ergebnissen wie die 
bereits dargestellten Stellungnahmen 
für ein Recht auf Ausschluss: Die Mi-
gration von Personen, die transnationale 
Zirkulation von Waren, der Arbeitsmarkt 

5  Julian Nida-Rümelin ist seit 2004 Professor für Philosophie 
an der Universität München. Von 2001 bis 2002 war er Kul-
turstaatsminister in der damaligen Regierung Schröder. Da-
nach setzte er seine kulturpolitische Tätigkeit an verschiedenen 
Stellen fort: von 2009 bis 2013 als Vorsitzender des Parteivor-
stands und als Mitglied der Grundwertekommission der SPD 
sowie seit 2013 als Vorstandsvorsitzender des Kulturforums 
der Sozial demokratie. Auch bei zentralen philosophischen Ins-
titutionen wie der Deutschen Gesellschaft für Philosophie (von 
2009 bis 2011) war Nida-Rümelin in leitenden Positionen tätig.



16 und die ökonomische Produktion soll-
ten von den Interessen der Nationalstaa-
ten ausgehend reguliert werden. Staa-
ten hätten, argumentiert Nida-Rümelin, 
aufgrund ihres Rechts auf Selbstbestim-
mung auch ein Recht auf Ausschluss. 
Noch stärker als die liberalen Nationalis-
ten beschreibt Nida-Rümelin staatliche 
Selbstbestimmung als logische und mo-
ralische Erweiterung der individuellen 
Autonomie. In einzelnen Beiträgen ver-
gleicht er Geflüchtete mit Eindringlingen 
in private Räume (Nida-Rümelin 2017b: 
716) oder das Selbstbestimmungsrecht 
der Staaten in Fragen der Migration mit 
dem Abtreibungsrecht von Frauen (ebd.: 
719). 
In seiner jüngsten Monografie stützt sich 
Nida-Rümelin weniger auf das Prinzip 
der Selbstbestimmung, sondern mehr 
auf Prinzipien globaler Gerechtigkeit, 
der Armutsbekämpfung und Ableh-
nung von Krieg (Nida-Rümelin 2017a). 
Seine Hauptthese folgt dem Braindrain-
Argument: Offene Grenzen und Migra-
tion seien nicht die richtige Antwort auf 
globale Ungleichheit und sogar kon-
traproduktiv für die Bekämpfung glo-
baler Armut (ebd.: 24), Migration sei 
vielmehr durch den Transfer von Res-
sourcen in die ärmeren Weltregionen zu 
kontrollieren. Nida-Rümelin zielt auf eine 
menschenrecht liche Neuausrichtung in 
den europäischen Migrationsregimes. 
Entsprechend sind seine «Postulate», die 
er im Schlusskapitel darlegt, im Stil eines 
ethischen Traktats formuliert: Gestalte 
die Migrationspolitik so, dass sie zu einer 
humaneren, gerechteren Welt beiträgt, 
dass sie nicht als Bedrohung, sondern 
als Bereicherung wahrgenommen wird, 
dass sie mit dem Selbstbestimmungs-
recht der jeweiligen Völker verträglich ist, 
dass sie den sozialen Strukturen der Auf-

nahme- und Herkunftsländer nicht scha-
det (ebd.: 142–156). Doch wenn Nida-
Rümelin konkrete Vorschläge formuliert, 
führen diese Postulate zu einer konserva-
tiven Migrationspolitik, in der letztlich die 
Staaten des globalen Nordens und nicht 
alle Menschen als höchste moralische 
Instanzen gelten. Nida-Rümelin zufol-
ge seien Einwander*innen nicht genau-
so zu behandeln wie Bürger*innen (ebd.: 
108f.), die Errichtung von Lagersystemen 
in den Transitzonen für Kriegsgeflüchtete 
sei verantwortungsethisch gerechtfertigt 
(ebd.: 119) und «Wirtschaftsmigration» 
sei im Interesse der reichen Ankunftslän-
der und aufgrund des Braindrain-Effekts 
in den ärmeren Herkunftsländern nur be-
dingt zu akzeptieren (ebd.: 141).
Die Positionen in der Open-Borders-De-
batte veranschaulichen eine Pattsitua-
tion: Entweder wird das Postulat ernst 
genommen, dass alle Menschen glei-
chen moralischen Wert besitzen und 
gleiche Rechte auf die Verwirklichung 
ihres Glücks und ihrer personalen Au-
tonomie haben, dann müssen Staaten 
diese Rechte garantieren bzw. die Nicht-
Einhaltung dieser Rechte auch mora-
lisch und nicht nur pragmatisch recht-
fertigen. Oder aber das Postulat offener 
Grenzen wird nicht als absolut gesetzt, 
da kollektive Staatsrechte auf Selbstbe-
stimmung als stärker gelten und Men-
schen in verschiedene Kategorien – 
freiwillige Migrant*innen, Flüchtlinge, 
Migrant*innen, Staatsbürger*innen und 
Fremde – eingeteilt und mit verschiede-
nen Rechten, Chancen, Ressourcen und 
letztlich moralischen Werten ausgestat-
tet werden. 
Der Unterschied zwischen Flucht und 
freiwilliger Migration scheint heute eine 
unüberwindbare, quasi natürliche Gren-
ze zu repräsentieren. Dass dem nicht so 



17ist und dass es genau darum geht, die-
se Unterscheidung zu hinterfragen und 
zu überwinden, steht im Zentrum der 
Frage, ob Migration als Menschenrecht 
anerkannt werden sollte. Darauf wer-
de ich später zurückkommen. Doch zu-

nächst möchte ich einen weiteren Strang 
der Diskussion betrachten, in dem Men-
schenrechte nicht primär moralische 
Imperative oder äußere Grundlage des 
Rechts, sondern vor allem transnationale 
Gesetzesnormen sind. 
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In der Debatte um Migration als Men-
schenrecht gibt es auch eine starke juri-
dische (legalistische) Perspektive. Hier 
wird nicht wie in der Migrationsethik das 
Problem der Vereinbarung zwischen uni-
versellen, moralischen Prinzipien und 
konkreten rechtlich-politischen Prozes-
sen fokussiert, sondern das Problem der 
Lücken, das heißt der Fragmentierung 
und Widersprüchlichkeit verschiedener 
Ebenen und Instanzen des Migrations-
rechts, beispielsweise im Verfassungs-
recht, Völkerrecht, EU-Recht usw. 
Diese Fragmentierung, so wird aus lega-
listischer Sicht kritisiert, führe dazu, dass 
transnationale Menschenrechtsnormen 
zugunsten von anderen, in der Regel 
staatlichen Instanzen stets umgangen 
und schließlich verletzt würden. Der ju-
ridische Diskurs um Migration als Men-
schenrecht beharrt daher auf der Geset-
zeskraft der Menschenrechte, auf ihren 
Charakter bindender Verträge für die ra-
tifizierenden Staaten und schließlich auf 
ihrer Kontrollfunktion gegenüber staat-
lichen wie auch transnationalen Migra-
tionspolitiken. 
In diesem Kapitel werde ich mich auf ei-
nige Stellungnahmen von Jurist*innen 
konzentrieren, die als kritisches Korrektiv 
zum europäischen Migrationsregime an 
die Menschenrechtskonventionen appel-
lieren. Die Autor*innen der im Folgenden 
betrachteten Veröffentlichungen sind 
zumeist kritische Jurist*innen, die sich 
an ein rechtswissenschaftliches, aber 
politisch informiertes Publikum richten 
und die sowohl im universitären Feld als 
auch als Rechtsberater*innen von Nicht-
regierungsorganisationen (NGOs), Men-
schenrechtsorganisationen und parla-

mentarischen Kommissionen tätig sind. 
Als repräsentativ für den deutschspra-
chigen Raum können Andreas Fischer-
Lescano, Professor und Direktor des 
Zentrums für europäische Rechtspolitik 
an der Universität Bremen, und Jürgen 
Bast, Professor für öffentliches Recht 
und Europarecht an der Universität Gie-
ßen sowie Direktor des dortigen Ausbil-
dungszentrums für studentische Asyl-
rechtsberatung «Refugee Law Clinic», 
genannt werden. 
Von den Autor*innen des juridischen 
Diskurses um Menschenrechte und Mi-
gration im englischsprachigen Raum 
berücksichtige ich Violeta Moreno-Lax, 
Senior Lecturer für Rechtswissenschaft 
und Immigrationsrecht an der Queen 
Mary University of London. Ihre Interven-
tionen zielen darauf, die Anwendungs-
praxis des Rechts auf Grenzkontrollen 
und Ausschluss durch Staaten mithilfe 
der europäischen, menschen- und völ-
kerrechtlichen Konventionen zum Schutz 
vulnerabler Personen und Gruppen auf 
ihre Vereinbarkeit zu überprüfen. 

Die Rechtsfigur der Exterritorialität
Eine wichtige Rechtsfigur ist hierbei die 
Exterritorialität des in der Genfer Flücht-
lingskonvention von 1951 verankerten 
Non-Refoulement-Prinzips (Nichtzurück-
weisungsprinzip). Als Hauptinstrument 
des Flüchtlingsschutzsystems gilt die-
ser Grundsatz für Geflüchtete, die sich 
außerhalb ihrer Herkunftsländer aufhalten 
und das Territorium erreicht haben, auf 
dem sie einen Schutzpunkt finden und 
Asyl beantragen können. Die Definition 
der Grenze dieses Territoriums ist jedoch 
ein stark umkämpftes Terrain. Juristische 



19Plädoyers für menschenrechtliche Imple-
mentierungen des Migrationsrechts stre-
ben danach, das Non-Refoulement-Prin-
zip extraterritorial, also auch auf Hoher 
See, in Drittstaaten (Herkunfts- und Tran-
sitstaaten auf den Migrationsrouten) und 
jenseits der zum Staatsgebiet zählenden 
Küstengewässer (zwölf Seemeilen) gel-
tend zu machen. 
Diese Plädoyers erklären auf der Basis 
der Genfer Flüchtlingskonvention und 
verschiedener Völkerrechtspakte6 die 
Versuche, extraterritoriale Zonen inner-
halb des eigenen Landesgebietes durch 
innerstaatliche Regelungen zu errichten, 
uneingeschränkt für rechtswidrig. Au-
ßerdem weisen Befürworter*innen der 
extraterritorialen Geltung des Nicht-Ab-
weisungs-Prinzips darauf hin, dass nicht 
der physische Ort entscheidend für das 
Abschiebeverbot ist, sondern das Juris-
diktionsgebiet, dem Migrierende unter-
stellt sind und in dem eine Staatsmacht 
ausgeübt wird (Fischer-Lescano/Löhr 
2007:8). Daraus resultiert, dass auch 
in sogenannten Transitländern wie Li-
byen und der Türkei, die bilaterale Ab-
kommen mit der EU oder einzelnen EU-
Ländern eingegangen sind, die EU sich 
ihrer menschenrechtlichen Verpflich-
tungen nicht entziehen kann. Auf Hoher 
See, wo die seerechtliche Flaggenhoheit 
gilt, sind Grenzschutzkontrollen, die von 
staatlichen Akteur*innen oder der EU-
Grenzschutzagentur Frontex auf ande-
ren Schiffen durchgeführt werden, als 
staatliche Handlungen außerhalb des 
nationalstaatlichen Territoriums zu be-
trachten. Sie seien daher, Lescano und 
Löhr zufolge, menschen- und völker-
rechtlichen Normen, insbesondere dem 
Refoulement-Verbot, unterstellt: «Die 
Zurückweisung, das Zurückeskortieren, 
die Verhinderung der Weiterfahrt, das 

Zurückschleppen bzw. die Verbringung 
in nicht-europäische Küstenländer stellt 
sich als Ausübung von Hoheitsgewalt 
dar, die die völkerrechtlichen Menschen- 
und Flüchtlingsrechte beachten muss.» 
(Ebd.: 22) 
Dieses breit gefasste Verständnis des 
juridischen Ortes, an dem das Refou-
lement-Verbot gilt, ermöglicht es, das 
Verbot gegen jegliche Versuche auf-
rechtzuerhalten, es durch territoriale Be-
grenzungen zu schwächen oder gar zu 
unterminieren. Das Refoulement-Verbot 
stellt sich damit offensichtlich auf die Sei-
te der Migrierenden und zielt auf deren 
effektiven Schutz (vgl. dazu auch Buckel 
2013: 231–237). 

Die Rechtsfigur des sicheren Ortes 
Andere Stellungnahmen zu den men-
schenrechtlichen Verpflichtungen der 
EU-Mitgliedsstaaten bei der Grenzkon-
trolle, insbesondere auf Hoher See, be-
schäftigen sich mit weiteren Aspekten 
und Leerstellen im europäischen Asyl- 
und Migrationsrecht. Dabei werden eine 
Reihe von Problemen und Ambivalenzen 
im gegenwärtigen europäischen Migra-
tionsregime festgestellt: das Fehlen ei-
ner einheitlichen Definition des «siche-
ren Ortes», wohin gerettete Menschen 
gebracht werden können und sollen; 
die Gleichsetzung von Operationen der 
zivilen Seenotrettung mit Menschen-
schmuggel und Menschenhandel; die 
Etablierung bilateraler Abkommen als Er-
satzinstrumente für internationale men-
schenrechtliche Übereinkommen und 
als Begründung für das Entbinden von 
internationalen Verpflichtungen (More-

6  Siehe hierzu auch die Anti-Folter-Konvention von 1984, den 
Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
von 1966 und die Europäische Menschenrechtskonvention 
von 1950.



20 no-Lax 2011: 174–178). Diese Ambiva-
lenzen resultieren aus dem Konstrukt des 
Integrated Border Management, das seit 
dem Vertrag von Lissabon (2007, in Kraft 
seit 2009) gilt und verschiedene Teil-
aspekte (Grenzkontrolle, Verbrechens-
prävention, internationale Kooperati-
on) sowie Rechtsordnungen unter dem 
System des Schengen Borders Control 
bündelt. Obwohl das Integrated Border 
Management im Einklang mit völker-
rechtlichen und menschenrechtlichen 
Konventionen konzipiert wurde, wird es 
in der Regel ohne deren Beachtung um-
gesetzt. Dies kann insbesondere anhand 
der Frontex-Operationen «Hera» (I, II und 
III) in der Zone der Kanarischen Inseln 
und «Nautilus» auf der zentralen Mittel-
meerroute sowie anhand der bilateralen 
Übereinkünfte zur Migrationskontrolle, 
etwa zwischen Italien und Libyen im Jahr 
2008 oder zwischen der Türkei und der 
EU im Jahr 2016, beobachtet werden. 
Bei diesen Operationen wurden und wer-
den Schiffe mit geretteten Flüchtlingen 
in ihre Herkunftsländer zurückgewiesen, 
ohne dass den Passagieren die Möglich-
keit gegeben wird, sich auszuweisen und 
Asyl zu beantragen. 
Moreno-Lax argumentiert auf der Basis 
des seerechtlichen Flaggenhoheitsprin-
zips, wonach die Hohe See als rechtsfrei-
er Raum mit uneingeschränktem Transit- 
und Besuchsrecht gilt und das staatliche 
Recht hingegen nur an Bord Gültigkeit 
hat. Ausgehend von diesem Prinzip und 
von UN-Abkommen über das Seerecht 
von 1982 sowie gegen Sklaverei und 
Menschenhandel von 2001 kommt die 
Juristin zu dem Ergebnis, dass Zurück-
weisungen (push backs) von Schiffen 
mit geretteten Flüchtlingen sowohl auf 
Hoher See als auch aus dem Gebiet von 
zwölf Seemeilen des Staatsterritoriums 

vor der Landesküste mit menschenrecht-
lichen Standards schlicht nicht verein-
bar seien (Moreno-Lax 2011: 188). Ähn-
lich argumentiert Moreno-Lax in Bezug 
auf Search-and-Rescue-Operationen. 
Die Pflicht zur Rettung von Menschen in 
Seenot sei in verschiedenen internatio-
nalen Verträgen verankert worden und 
verpflichte die EU-Staaten zur Einhaltung 
der Flüchtlings- und Menschenrechts-
konventionen. Die Wahl des «sicheren 
Rettungsortes» solle, Moreno-Lax zu-
folge, nach menschenrechtskonformen 
Kriterien getroffen werden: Es müsse 
beispielweise möglich sein, an diesen si-
cheren Orten nicht nur eine Unterkunft 
und Lebensmittel, sondern auch den Zu-
gang zu einem funktionierenden Rechts-
system sowie zu sozialen und politischen 
Rechten, insbesondere zum Asylrecht, 
zu erhalten (ebd.: 194–200). 

Die Grenzen der juridischen  
Perspektive auf Migration und  
Menschenrechte 
Diese und ähnliche Bestrebungen von 
Jurist*innen und Rechtsphilosoph*innen 
sind sicherlich wichtige Instrumente für 
eine juridisch-politische Auseinanderset-
zung mit der Frage, inwiefern Migration 
als Menschenrecht zu betrachten sei. Sie 
weisen auf existierende Verträge und Ge-
setze hin, deren historische Entwicklung 
und kontrovers debattierte Auslegung 
die Autor*innen anhand von Einzelfällen 
rekonstruieren. Der vorwiegend legalisti-
sche Umgang mit Menschenrechten hat 
dennoch mindestens drei problemati-
sche Folgen: Erstens werden Migrations-
bewegungen vorwiegend auf Flucht und 
erzwungene Auswanderung reduziert; 
zweitens werden die Menschenrechte 
als relevante Korrektive in der Asylpo-
litik, aber nicht in der allgemeinen Mi-



21grationspolitik diskutiert; drittens gelten 
Migrierende als bloße Empfänger*innen 
und Objekte von Menschenrechten – 
als rechtlose «Schutzbedürftige» – und 
nicht als politische Subjekte mit Rechten. 
Nicht zuletzt werden Menschenrechte 
in diesem Diskurs als gegebene Fakten 
gesehen, deren Voraussetzungen, ins-
besondere die stark umkämpfte Unter-
scheidung zwischen erzwungener und 
freiwilliger Migration, nicht infrage ge-
stellt werden. Unklar bleibt – sowohl in 
der juridischen wie auch in der ethischen 
Perspektive – wer die Adressat*innen die-
ser Stellungnahmen sind, wie diese Vor-
schläge tatsächlich verfolgt und politisch 
umgesetzt werden können sowie auch, 
inwiefern die Migrierenden, die errans,   
selbst als Mitdiskutant*innen und nicht 
nur als Objekte der Debatte um ein Men-
schenrecht auf Migration gelten. 
Diese Fragen können aus einer politi-
schen Perspektive auf Menschenrechte 
behandelt werden, die ich in den beiden 
folgenden Kapiteln genauer betrach-
ten möchte. Doch bevor ich mich dieser 
Perspektive annähere, möchte ich einen 
alternativen, weniger affirmativen und 
kritischeren Umgang mit dem legalisti-
schen Diskurs über Migration darstellen. 
Es handelt sich um die materialistische, 
diskursanalytische Rekonstruktion in 
den juridischen Auseinandersetzungen 
um die europäische Migrationspolitik, 
die seit 2009 von der Forschungsgrup-
pe «Staatsprojekt Europa» durchgeführt 
und von Sonja Buckel, Professorin für po-
litische Theorie an der Universität Kassel, 
geleitet wird. In diesem Projekt werden 
rechtliche Kontroversen, wie etwa zur ex-
traterritorialen Geltung des Non-Refou-
lement-Prinzips, im Sinne Foucaults als 
Diskurse rekonstruiert und in den Kon-
text hegemonialer Kämpfe um das De-

finitionsmonopol von gesellschaftspoli-
tischen, staatlichen wie transnationalen 
Ordnungen gestellt (Buckel 2013; Georgi 
2016). 
Der Kontext der oben skizzierten juridi-
schen Kontroversen wird im kritischen 
Rechtsdiskurs zunächst ökonomisch 
und politisch bestimmt. Entscheidend ist 
dabei die Geschichte des europäischen 
Kolonialismus und Postkolonialismus, 
die von einem kontinuierlichen Trans-
fer von Reichtum aus den afrikanischen 
Ländern nach Europa gekennzeichnet 
ist. Dieser Transfer werde einerseits mit 
Austeritätspolitiken, Handelsabkom-
men und Enteignung von Ressourcen 
sowie andererseits mit Entwicklungs-
hilfen und Investitionen reguliert (Bu-
ckel 2013: 170–186). Darüber hinaus 
betrachtet Buckel den gesellschaftspo-
litischen Kontext der juridischen Ausei-
nandersetzungen mithilfe einer Analyse 
des europäischen Migrationsmanage-
ments. Sie rekurriert zunächst auf Ex-
ternalisierungspraktiken (oder Praktiken 
des Outsourcing), wie die Auslagerung 
von Grenzkontrollmechanismen vor die 
Grenzen des EU-Territoriums in angren-
zende Staaten in Nord- und Westafrika 
und im Nahen Osten (Rückschiebungen 
und Internierungen in Lagern), das Ab-
schließen von Rückführungsabkommen 
zwischen der EU-Kommission oder ein-
zelnen EU-Mitgliedsstaaten und afrika-
nischen Herkunft- oder Transitländern 
ohne parlamentarische Debatten und 
Menschenrechtsgarantien sowie die Ein-
schränkung der Reisefreiheit innerhalb 
Afrikas (ebd.: 191–209). Zweitens stellt 
sie die Techniken bei der Privatisierung 
und Liberalisierung von Grenzkontrollen 
(Praktiken des Offshoring) durch die ver-
schiedenen dafür beauftragten Einheiten 
(Frontex, die EUROSUR, die lokalen Poli-



22 zeien der EU-Grenzländer und der afrika-
nischen Herkunfts- sowie Transitländer) 
dar (ebd.: 209–226). 
In dieser politischen und geografischen 
Rahmung des juridischen Diskurses re-
konstruiert und überprüft Buckel in ei-
nem dritten Schritt die Kontroverse selbst, 
und zwar durch eine umfassende Be-
trachtung der involvierten Akteur*innen 
(der Migrant*innen, die als formell recht-
lose Subjekte auf die Solidarität von 
Aktivist*innen und Jurist*innen angewie-
sen sind, der NGOs, politischen Partei-
en, Regierungen und Parlamente usw.) 
und der lokalen, staatlichen, internatio-
nalen und transnationalen Rechtsinstan-
zen. Anhand verschiedener Einzelfälle 
werden die juridischen Auseinanderset-
zungen zu ihren politischen Ursprüngen 
zurückverfolgt und als Resultate der Aus-
handlungen zwischen unterschiedlichen, 
miteinander verflochtenen Perspektiven 
(der Ankläger*innen, der unterstützenden 
NGOs und Jurist*innen, der Gerichte, der 
Staaten und Parteien, der EU-Kommission 
usw.) gedeutet.7 Auch die Entwicklung 
der juridischen Kontroversen, zum Bei-
spiel zur Extraterritorialität des Abschie-
beverbots, stellt Buckel in einen breit ge-
fassten historisch-politischen Kontext 

(ebd.: 228–240). Dieses Vorgehen erlaubt 
es ihr, zwei grundlegende Tendenzen 
(«Äquivalenzketten») bei der Interpreta-
tion von Menschenrechtskonventionen 
zu identifizieren, die mit zwei konkurrie-
renden gesellschaftspolitischen Projek-
ten – und nicht nur mit zwei Gesetzgebun-
gen – korrespondieren. Das erste Projekt 
ist von einer starken nationalstaatlichen 
Orientierung gekennzeichnet, die eine 
völkerrechtliche (internationale), aber 
nicht menschenrechtliche (transnationa-
le) Auslegung des Refoulement-Verbots 
deutlich werden lässt. Das zweite Projekt 
ist hingegen auf einen effektiven trans-
nationalen Menschenrechtsschutz aus-
gerichtet. Hier wurde das Refoulement-
Verbot nicht aus Sicht der Staaten, die die 
Genfer Flüchtlingskonvention abschlos-
sen, sondern aus Sicht der jüdischen Ge-
flüchteten und den Displaced Persons 
in der Nachkriegszeit interpretiert (ebd.: 
240f.). Der Vorteil dieser kritisch-juridi-
schen Perspektive ist, dass die Rolle und 
Funktion von Menschenrechten in der Mi-
grationspolitik und -debatte jenseits ihrer 
moralischen und legalistischen Ebene um 
eine gesellschaftspolitische Dimension 
erweitert wird, die ich in den folgenden 
zwei Kapiteln näher betrachten möchte. 

7 Zu den untersuchten «Einzelfällen» gehören der Fall des 
Frachters «Marine I» mit 369 Menschen am Bord, der im Jahr 
2007 einen Notruf auf Hoher See im Seenotrettungsgebiet des 
Senegals sendete, sowie der Fall Hirsi vs. Italien gegen kollekti-
ve Push-Back-Operationen nach Libyen im Jahr 2009.
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Während die Migrationsethik das Recht 
auf Migration und Menschenrechte ge-
nerell als moralische Norm und Prinzip 
wie auch als Grenze und Rechtfertigungs-
grundlage des politischen Handelns be-
trachtet, diskutiert der juridische Diskurs 
Menschenrechte als verankerte Geset-
ze, auch wenn, wie im Fall der kritischen 
Rechtswissenschaft, diese als Resultate 
von politischen Aushandlungen und nicht 
als unhinterfragbare Wahrheiten verstan-
den werden. In beiden diskursiven Fel-
dern stellt sich das Problem, dass die uni-
verselle Geltung der Menschenrechte mit 
kollektiven (nationalstaatlichen) Souverä-
nitätsrechten kollidiert. Dies führt zu einer 
Einteilung der Menschheit in verschie-
dene Kategorien mit unterschiedlichen 
Rechten, Chancen sowie Ressourcen 
und damit letztlich zu einer Unterminie-
rung der Universalität der Menschen-
rechte, zu Ausschlüssen und Diskriminie-
rungen. Die politische Betrachtung der 
Menschenrechte erkennt dieses Problem 
als konstitutiv für Politik an und macht es 
zum zentralen Anliegen. 
In der Philosophie wird die politische Di-
mension der Menschenrechte oft im An-
schluss an die Figur des «Rechts, Rechte 
zu haben» diskutiert, die Hannah Arendt  
anlässlich der UN-Menschenrechtserklä-
rung von 1948 zuerst formulierte (Arendt 
1949). Menschenrechte werden dabei 
ausgehend von dem Konflikt zwischen 
ihrem moralischen Anspruch und ih-
rer Kodifizierung gehandhabt: So muss 
der universelle, moralische Anspruch 
auf menschliche Gleichheit und Freiheit 
durch positive Gesetze garantiert wer-
den, um wirken zu können. Er kann aber 
nie völlig realisiert werden, denn positi-

ve Normen, so auch Menschenrechte, 
ordnen bestimmte Subjekte bestimm-
ten Territorien und Rechtssphären zu, 
von denen sie wiederum andere Subjek-
te ausschließen. Das «Recht, Rechte zu 
haben» wird somit zu einer Grenzfigur 
und einem Grenzprinzip: Es mahnt die 
moralischen wie politischen Grenzen des 
Rechts an und wird selbst zum Motor für 
das politische wie juridische Handeln. Ei-
nige Autor*innen aus dem Spektrum der 
Kritischen Theorie, insbesondere die US-
amerikanische Philosophin und Diskurs-
ethikerin Seyla Benhabib, interpretieren 
dieses Grenzprinzip als Beginn eines dia-
logischen Verfahrens. Vertreter der post-
strukturalistischen, postmarxistischen 
Schule wie Jacques Derrida, Étienne Ba-
libar und Jacques Rancière diskutieren 
das Grenzprinzip als Beginn eines Kon-
flikts, der politische Handlung überhaupt 
erst ermöglicht. Im Folgenden werde ich 
die Diskussion um ein «Recht auf Rech-
te» in ihren Grundlinien umreißen und 
das Menschenrecht auf Migration als 
Recht auf Politik, Zugehörigkeit und Hos-
pitalität spezifizieren.

Das Recht auf Zugehörigkeit  
und Politik: Hannah Arendt
Den historischen Hintergrund von Han-
nah Arendts Überlegungen bildete das 
Problem des Rechtsstatus ethnischer 
Minderheiten, Staatenloser und Geflüch-
teter. Infolge der Zersplitterung der im-
perialen Mächte nach dem Ersten Welt-
krieg und durch die Aberkennung der 
Staatsbürgerschaft für europäische Ju-
den und Jüdinnen im Nationalsozialis-
mus hatte dieses Problem außerordent-
liche und neue Brisanz erhalten. Frühe 



24 Versuche wie die Minderheitenverträge 
von 1919/20 oder die Evian-Konferenz 
von 1938, Staatenlose und Minderhei-
ten durch Menschenrechtskonventio-
nen vor Entrechtung und systematischer 
Ermordung zu schützen, scheiterten 
daran, dass sich die beteiligten Staa-
ten weigerten, verfolgte und ausgewie-
sene Menschen als Bürger*innen ihrer 
eigenen Jurisdiktionen zu betrachten. 
Die Verquickung von Menschen- und 
Staats rechten machte es unmöglich, 
Bevölkerungsgruppen, denen jegliche 
politische Zugehörigkeit aberkannt wur-
de, als Rechtssubjekte zu betrachten. 
Das Dilemma sah Hannah Arendt darin, 
dass Menschenrechte als die Rechte der 
Rechtlosen galten, aber von National-
staaten durchgesetzt werden mussten, 
zu denen die «Rechtlosen» jedoch for-
mell nicht gehörten. 
Trotz ihrer grundlegenden Kritik gab Han-
nah Arendt die Idee der Menschenrech-
te nicht auf, sondern reformulierte sie als 
das «Recht, Rechte zu haben»: «Dass es 
so etwas gibt wie ein Recht, Rechte zu 
haben (und das heißt: in einem Bezie-
hungssystem zu leben, wo man nach sei-
nen Handlungen und Meinungen beur-
teilt wird), oder ein Recht, einer politisch 
organisierten Gemeinschaft zuzugehö-
ren – das wissen wir erst, seitdem Mil-
lionen von Menschen auftauchten, die 
solche Rechte verloren hatten und sie zu-
folge der neuen globalen politischen Si-
tuation nicht wiedergewinnen konnten.» 
(Arendt 1949: 760f.)
Der erste Teil der Formel – «das Recht, 
Rechte zu haben» – ist nach Arendt we-
der moralische Norm noch menschliche 
Essenz, sondern eine soziale Praxis, die 
auf der Existenzbedingung (human con-
dition) der Pluralität beruht: Menschen 
werden in soziale Beziehungsgeflech-

te hineingeboren, sie sind mit Anderen 
auf Andere angewiesen und von ihnen 
abhängig. Menschen existieren also nur 
im Plural. Auf dieser Pluralität basiert das 
unabdingbare, einzige Recht einer/s je-
den, einer politischen Gemeinschaft an-
zugehören (das Zugehörigkeitsrecht) 
und diese gestalten zu können (das Recht 
auf Politik). Aus dem Recht auf Zugehö-
rigkeit zu einer politischen Gemeinschaft 
und dem Recht auf Gestaltung dieser Ge-
meinschaft leitet Arendt die Formel des 
«Rechts auf Rechte» ab. Extreme Situati-
onen von Entrechtung sind nach Arendt 
nicht dadurch charakterisiert, dass be-
stimmte Rechte – etwa auf Arbeit, Woh-
nen und Bewegungsfreiheit/Mobilität 
usw. – fehlen, sondern dass die human 
condition selbst unterminiert wird, das 
heißt die Beziehungsmöglichkeit zu einer 
wie auch immer organisierten Gemein-
schaft als Person, als rechts- und politik-
fähiges sowie auch rechenschaftspflich-
tiges Subjekt (Arendt 2003: 612). 
Die Formel des «Rechts auf Rechte» 
weist auf eine Diskrepanz hin. Diese 
Diskrepanz besteht aber nach Arendt 
weder zwischen Menschen als Natur-
wesen, als moralischen Individuen und 
Menschen als politischen Subjekten 
(Bürger*innen wie Citoyens) noch zwi-
schen Migrant*innen und Bürger*innen 
oder zwischen freiwilligen und erzwun-
genen Migrant*innen. Sie existiert zwi-
schen gegebenen, juristisch veranker-
ten gesellschaftlichen Ordnungen (dem 
Recht, Rechte zu haben) und dem uni-
versellen Anspruch auf Gleichheit, auf 
politische Zugehörigkeit und Partizipa-
tion (dem Recht, Rechte zu haben), der 
in gegebenen rechtspolitischen Gefügen 
nie völlig realisiert werden kann und sich 
daher zugleich als Motor und als Ziel des 
Politischen erweist. In der heutigen Welt, 



25wo Staats- und Rechtlosigkeit geradezu 
explosiv ansteigen und die soziale Ko-
häsion zwischen Bürger*innen von egal 
welchem Status sich als notwendiges 
Mittel gegen rechte Hetze erweist, kann 
diese Formel ein wirksames Prinzip so-
wie eine inspirierende Quelle für solida-
rische transnationale Praktiken werden. 

Hostipitalität: Jacques Derrida
Arendts Formel wird heutzutage insbe-
sondere in der Migrationsforschung und 
den Human Rights Studies sehr breit 
rezipiert (vgl. zuletzt Gündogdu 2015; 
DeGoo yer u. a. 2018). Vor 20 Jahren war 
dies noch nicht der Fall. Ein entscheiden-
der Impuls für die Diskussion kam aus ei-
ner Intervention des französischen Phi-
losophen Jacques Derrida, der in den 
Jahren 1995 und 1996 vor dem Hinter-
grund der damaligen Migrationskämpfe 
der Migrant*innen ohne Dokumente, der 
Sans Papiers in Frankreich (Freedman 
2008), verschiedene Vorlesungen über 
das Recht auf Gastfreundschaft (Hospi-
talität) an der École des Hautes Études 
en Sciences Sociales in Paris hielt (Der-
rida 2001). Er zitierte Arendt zwar nicht 
direkt, bezog sich auf sie jedoch indirekt 
mit der Thematisierung des konfliktiven 
und widersprüchlichen Charakters der 
Menschenrechte. 
In der Vorlesung «Schritt der Gastfreund-
schaft» vom 17. Januar 1996 artikulier-
te Derrida die Diskrepanz zwischen dem 
ersten und dem zweiten Teil der Formel 
«Recht, Rechte zu haben» als Differenz 
zwischen einem absoluten und einem 
bedingten Recht auf Hospitalität. Be-
dingte Hospitalität ergibt sich nach Der-
rida innerhalb von im Plural gedachten 
Gesetzen. Es handelt sich um positive, 
niedergeschriebene Normen, kraft derer 
eine Person zum Bürger oder zur Bürge-

rin ernannt wird, während anderen dieser 
Status verwehrt wird. Damit geht, laut 
Derrida, eine Einteilung der Bevölkerung 
in Bürger*innen, Nicht-Bürger*innen 
oder Bürger*innen zweiter Klasse einher, 
denen jeweils unterschiedliche Pflich-
ten, Rechte und Fähigkeiten zugeordnet 
werden (Derrida 2001: 59f.). Über den 
Gesetzen und außerhalb der Gesetze der 
Gastfreundschaft steht nach Derrida das 
absolute Gesetz der Gastfreundschaft 
im Singular, das zur uneingeschränkten 
Hospitalität für die «Ankömmlinge» jen-
seits aller Identifikationen und Katego-
risierungen verpflichtet (ebd.: 60): Die 
absolute Gastfreundschaft wirkt als re-
gulative Norm der unterschiedlichen Ge-
setze. Diese Gesetze sind notwendig, 
um die absolute Norm wirksam werden 
zu lassen; aber auch die positiven Geset-
ze brauchen die regulative Idee der ab-
soluten Gastfreundschaft, um verlangt, 
eingefordert, geleitet und geschrieben 
zu werden. Zwischen der absoluten und 
der bedingten Gastfreundschaft kann es 
nach Derrida keinen Kompromiss und 
auch keine dialektische Beziehung ge-
ben. Vielmehr würden zwei unterschied-
liche Rechtsordnungen miteinander 
kollidieren: Das sanktionierte, bedingte 
Recht auf Hospitalität, auf dessen Grund-
lage der (teilweise oder vollwertige) Sta-
tus des Bürgers oder der Bürgerin erteilt 
wird, steht dem Appell, der über den Ge-
setzen steht, unversöhnlich gegenüber. 
Derridas Modell erlaubt es, nicht nur 
Gastfreundschaft, sondern auch Solida-
rität neu zu denken und zu praktizieren. 
Beide Prinzipien werden nicht vom hier-
archischen und paternalistischen Gedan-
ken der individuellen oder territorialen 
Souveränität hergeleitet, wonach eine 
autonome und integre Person oder ein 
Staat bedürftigen und vulnerablen Sub-



26 jekten Hilfe leistet. Dieser Souveränitäts-
gedanke und die Betrachtung von Men-
schenrechten als Rechte der Rechtlosen 
dominieren die bisher betrachteten mig-
rationsethischen sowie juridischen Dis-
kurse. Solidarität kann hingegen mit Der-
rida als Erfahrung einer gegenseitigen 
Abhängigkeit zwischen Bürger*innen al-
ler Statusgruppen oder, in Arendts Wor-
ten, als Bedingung der Pluralität konzipiert 
werden. Das Abhängigkeitsverhältnis der 
Menschen untereinander wird dabei den-
noch weniger als dialogisch, sondern 
durchaus als fragil und riskant charakteri-
siert: Die Institution der Gastfreundschaft 
drückt ein gespaltenes Verhältnis zwi-
schen Gastgeber*innen und Gästen aus. 
Es ist ein Verhältnis zugleich der Freund-
schaft und der Feindschaft – der «Hos-
tipitalität» (Derrida 2000). Es ist ein Ver-
hältnis der Geiselnahme zwischen den 
jeweils historisch als Gäste geltenden 
Menschen und den Gastgeber*innen. 
Nach dem Prinzip der absoluten Gast-
freundschaft sind Gäste als a-nomos, 
außerhalb der Gesetze stehende, au-
toritäre Quellen des Rechts, die ihre 
Gastgeber*innen als Geiseln nehmen. 
Nach dem Prinzip der bedingten Gast-
freundschaft werden Gäste jedoch ei-
ner den Gastgeber*innen unterlegenen 
Statusgruppe zugeordnet und dadurch 
selbst als Geiseln genommen (Derrida 
2001: 89–91). 
Derridas Überlegungen ermöglichen eine 
wichtige Interpretation von Arendts Idee 
des «Rechts auf Rechte», die die Form ei-
nes Konflikts zwischen zwei heterogenen 
Rechtsordnungen annimmt. Als absolute 
Norm steht das Recht auf Zugehörigkeit 
und Partizipation vor und über den ge-
gebenen Rechten. Es leitet die Entwick-
lung und Anforderung der verschiedenen 
Gesetze in Form eines nie völlig erreich-

baren oder realisierbaren Ziels an, das 
in verschiedene Gesetze situativ einge-
schrieben ist. An den äußeren Grenzen 
des Rechts lokalisiert, kann die absolute 
Gastfreundschaft sowohl zu einer breiten 
Inklusion wie auch zu einer gewaltigen 
Exklusion der errans führen. Die Heraus-
forderung der Spaltung zwischen gesetz-
tem und absolutem Recht auf Hospitalität 
besteht in der Adjustierung der verschie-
denen Anteile, bis idealerweise kein Platz 
mehr für Feindschaft bleibt.

Kosmopolitisches Recht auf  
Staatsbürgerschaft: Seyla Benhabib
Die US-amerikanische Philosophin und 
Arendt-Interpretin Seyla Benhabib bie-
tet eine andere, eher auf Konsens orien-
tierte Interpretation der arendtschen 
Formel an (Benhabib 2008). Sie betrach-
tet Menschenrechte als oberste mora-
lische Normen. Diese Normen können 
in internationalen Rechtsinstanzen wie 
den humanitären Interventionsnormati-
ven, den Flüchtlingskonventionen, den 
internationalen Gerichtshöfen für Men-
schenrechte usw. konkretisiert werden 
und über nationalstaatliche Grenzen 
hinausgreifen. Zugleich macht Benhabib 
die Menschenrechtsnormen als Grund-
lage einer «kosmopolitischen Staats-
bürgerschaft» geltend. Mit kosmopoliti-
scher Staatsbürgerschaft im Sinne einer 
aktiven citizenship bezeichnet sie einen 
diskursethischen Prozess der Entste-
hung und Verhandlung von Normen, ei-
ne «jusnaturative Politik» (ebd.: 30), die 
das Verhältnis zwischen Individuen oder 
kollektiven Akteursgruppen auf globa-
ler Ebene reguliert. Kosmopolitische 
Staatsbürgerschaft könne, nach Ben-
habib, das Phänomen der «desaggrega-
ted citizenship» (ebd.: 9), das heißt die 
Zersplitterung der Staatsbürgerschaft 



27in unterschiedliche Statusgruppen, die 
mit unterschiedlichen Rechten ausge-
stattet sind, bekämpfen. Kosmopoli-
tische Bürger*innen würden dann zu-
gleich wie Subjekte und Urheber*innen 
des Gesetzes behandelt. Das von Ben-
habib in Anlehnung an Jürgen Haber-
mas formulierte diskursethische Prinzip 
impliziert, dass nur solche Normen und 
Gesetze gültig sind, die von allen betrof-
fenen Akteur*innen übereinstimmend 
(konsensuell) anerkannt werden kön-
nen. Das Prinzip setze also voraus, dass 
alle Beteiligten unabhängig von ihrem 
formalen Rechtsstatus nach dem Im-
perativ des absoluten Rechts auf Teilha-
be und Zugehörigkeit in jusnaturativen 
Prozessen involviert und berücksichtigt 
werden können. Übergeordnetes Ziel 
der Kosmopolitik ist, laut Benhabib, eine 
moralische und juridische Verpflichtung 
der einzelnen Staaten auf supranationa-
le Normen bezüglich der Verbrechen ge-
gen die Menschheit, der humanitären 
Interventionen und der transnationalen 
Migration zu verankern. Als eine solche 
Norm betrachtet sie auch die Verpflich-
tung, Immigrant*innen die Einreise zu er-
lauben und antidiskriminierende Prakti-
ken zu institutionalisieren.
In Benhabibs Perspektive wird die Ambi-
valenz zwischen Ethik, Politik und positi-
vem (gegebenem/kodifiziertem) Recht, 
die in der Formel des «Rechts auf Rech-
te» enthalten ist, normativ aufgehoben. 
Das «Recht, Rechte zu haben» soll juri-
disch festgelegt, von transnationalen In-
stitutionen garantiert und von den ein-
zelnen Staaten vollzogen werden. Der 
Prozess, der zu dieser Normierung führt, 
beginnt, Benhabib zufolge, mit mora-
lischen und rechtlichen Forderungen 
und wird in Diskursen, Kämpfen, Prakti-
ken und Gesetzen weiterentwickelt. Der 

Prozess ist gekennzeichnet von einer 
stetigen Konfrontation mit der universel-
len Norm, die im ersten Teil der Formel 
des «Rechts auf Rechte» ausgedrückt 
wird. Dieses Modell hat den Vorteil, das 
Grundrecht auf Rechte als konkrete oder 
zumindest konkretisierbare Utopie zu 
konzipieren. Zwar gibt es immer eine 
Kluft zwischen moralischen Ansprüchen 
und gegebenen Gesetzen, doch diese 
Kluft wird in der Praxis verhandelt und in 
manchen Fällen sogar geschlossen. Den-
noch besteht die Gefahr, mit diesem kos-
mopolitischen Modell die Beziehung zwi-
schen positivem und erkämpftem Recht 
mechanisch aufzulösen: Das normative 
Gebot der Pluralität begründet Rechtsan-
sprüche, die in Kämpfen und Diskursen 
ausgehandelt werden, worauf Gesetze 
folgen, bis hin zum Ideal – das als regu-
lative Idee doch utopisch bleibt – einer 
friedlichen Weltföderation aller Staaten, 
die sich gegenseitig verpflichten, globa-
le Gesetze der Kosmopolitik einzuhalten. 

Recht auf Dissens und auf Politik: 
Balibar und Rancière 
Eine alternative Lektüre des «Rechts auf 
Rechte» zur eben diskutierten normati-
ven Richtung schlagen die Philosophen 
Étienne Balibar und Jacques Rancière vor. 
Balibar betont den dialektischen Charak-
ter der Formel (Balibar 2007). Das Recht, 
Rechte zu haben, interpretiert er als erstes 
Recht, das auf der existenziellen Grund-
lage von Pluralität und Partizipation in ei-
ner organisierten Gemeinschaft basiere. 
 Arendt, so Balibar, konzipiere dennoch 
dieses grundlegende Recht ausgehend 
von der Perspektive der Entrechtung. Im 
Totalitarismus wurde mit der Idee des 
Menschseins als Grundlage jeder orga-
nisierten Gemeinschaft genau das an-
thropologisch angelegte und universell 



28 gültige Menschliche zerstört. Denn im 
Totalitarismus seien Menschen eben nur 
noch Menschen gewesen. Hier, in der 
Möglichkeit, eine Negativität oder Ent-
wertung des Menschlichen im Prinzip des 
Menschlichen selbst zu erzeugen, liege 
der negative Charakter von Arendts po-
litischer Theorie. Einen positiven Aspekt 
erblickte Balibar in Arendts anarchischem 
Verständnis von Politik als Möglichkeit, 
gegebene politische Ordnungen zu be-
kämpfen. Hier werde der Konflikt in die 
gegebene politische Ordnung einbezogen 
und zu deren Grundlage gemacht. Der 
Konflikt wird in Situationen der Einforde-
rung eines «Rechts auf Rechte» eröffnet, 
das ein Recht auf Zugehörigkeit zu schon 
existierenden Ordnungen und gleichzei-
tig ein Recht auf Widerstand gegen exis-
tierende Ordnungen sowie auf Gründung 
neuer Gesetzgebungen einschließe. 
Der grundlegend politische und antago-
nistische Charakter des «Rechts auf Rech-
te» kommt in der Auslegung von Jacques 
Rancière noch deutlicher ans Licht. In 
dem Aufsatz «Who is the Subject of the 
Rights of Men?» verdichtet er Arendts 
Formel des «Rechts auf Rechte» auf ei-
ne grundlegende Differenz zwischen Po-
litik und Polizei (Rancière 2004). Mit Po-
lizei bezeichnet Rancière politische und 
juridische Ordnungen, die Menschen, 
Räume und Objekte verschiedenen recht-
lichen Sphären und materiellen wie sym-
bolischen Gefügen zuordnen. Wie Derri-
das Gedanke der bedingten Gesetze der 
Gastfreundschaft zerteilt ein polizeiliches 
System gesellschaftliche Räume und Po-
sitionen – und damit auch Wahrnehmun-
gen, Interessen und Anliegen. Polizeiliche 
Verfahren trennen vor allem einen Teil der 
Menschheit von einem anderen, dem kein 
Anteil an der sozialen Ordnung zugestan-
den wird. Diese Anteillosen sind aber nach 

Rancière nicht als «nacktes Leben» zu dis-
qualifizieren, vielmehr sind sie konstitu-
tive Elemente der Politik. Politik entsteht 
für Rancière in Form eines Dissensus, und 
zwar dann, wenn der «Teil der Anteillosen» 
(Rancière 1995: 31) aufgrund des Pos-
tulats der menschlichen Gleichheit sein 
Recht einfordert, an den sie ausschließen-
den sozialen Ordnungen teilzuhaben. Das 
bringt nach Rancière einen Prozess der 
Verifikation des Realen, der Neuverteilung 
von Positionen, Wahrnehmungen, Räu-
men und Ansprüchen in Gang. 
Das Politische als Dissensus entsteht an 
den Grenzen der Politik und um deren 
Grenzen: Es zeigt die Grenzen, die Aus-
schlussmechanismen und Demarkati-
onslinien der bestehenden politischen 
Ordnungen; es stellt diese Grenzen in-
frage und setzt sie dadurch außer Kraft. 
Der Dissensus leitet auch Prozesse der 
Subjektivierung und der Solidarität ein. 
Subjektivierung bedeutet hier die Bil-
dung neuer politischer agency durch die 
Abschaffung bestehender sozialer Dif-
ferenzierungen, etwa zwischen (Staats-)
Bürger*innen und Migrant*innen, und die 
Zusammensetzung neuer gleichberech-
tigter (symmetrischer), solidarischer und 
kooperativer Beziehungen. Rancière be-
trachtet das «Recht auf Rechte» schließ-
lich auf zwei Arten: Zuerst als geschrie-
benes, gegebenes (positives) Gesetz und 
daher als Element einer gegebenen sozia-
len Ordnung, daneben ist das «Recht auf 
Rechte», nach Rancière, aber auch das 
Recht all jener, die aus diesem Recht et-
was machen. Das bedeute nicht primär, 
Rechte für die Rechtlosen zu reklamieren, 
sondern Konfliktsituationen zu schaffen, 
in denen die gegebenen Grenzen zwi-
schen Räumen, Chancen, Rechtslagen 
und Subjektkategorien erkannt, demon-
tiert und neu verhandelt werden können.



295 RECHTSSUBJEKT UND TRANSNATIONALE 
STAATSBÜRGERSCHAFT: DER BLICK DER MIGRATION 

Das im vorangegangenen Kapitel disku-
tierte politische Verständnis des Men-
schenrechts auf Migration findet sich 
auch im disziplinär und länderspezifisch 
breiten Spektrum der kritischen Migra-
tionsforschung wieder. Kritisch ist dieser 
Zweig der Migrationsforschung zunächst 
zu nennen, weil Migration nicht in erster 
Linie als Problem wahrgenommen wird, 
das aufzuheben oder zu regeln ist. Migra-
tion wird als allgegenwärtiges Phänomen 
betrachtet, das nicht erst in den letzten 
Dekaden in Erscheinung getreten ist – 
selbst wenn die globale Migration seit Be-
ginn der 1990er Jahre neue Dimensionen 
erreicht hat. Sie prägte ab dem 18. Jahr-
hundert in Form von Massenauswan-
derungen und Fluchtbewegungen die 
menschliche Geschichte und insbeson-
dere die Bildung von Nationalstaaten und 
Kolonien (dazu insb. Sassen 1997). 
Ein wichtiger Teil der kritischen Migra-
tionsforschung entstand in den 1990er 
Jahren in Italien, Deutschland, Frank-
reich und anderen europäischen Ländern 
aus dem Impuls heraus, die politische 
Rhetorik und Logik des Ausnahmezu-
stands und der Angst vor einer Mas-
seninvasion durch Migrant*innen sowie 
die rassistische Konstruktion des «Mi-
granten» als soziales Feindbild zu kon-
trastieren. Als kritisch bezeichnet man 
diese Migrationsforschung, weil sie die 
Migrationsbewegungen nicht als Be-
drohung, sondern als Motor für sozia-
len Wandel, als Herausforderung für das 
Konstrukt der sozial und kulturell homo-
genen Nationalstaaten sowie als Chan-
ce für die Entwicklung partizipativer 
Demokratien auf lokaler, globaler und 
transnatio naler Ebene versteht. 

Die kritische Migrationsforschung setzt 
sich auch mit dem sozialwissenschaft-
lichen Mainstream auseinander, der in 
einer Linie mit der politischen Rhetorik 
des Krisenmanagements Migration als 
abstraktes Phänomen ohne Subjekte 
mit organischen Metaphern wie «Wel-
len» und «Ströme» beschreibt, Migration 
mit rein ökonomischen und strukturellen 
(Push/Pull) Faktoren in Verbindung setzt 
und ihr soziales transformatives Poten-
zial ignoriert. Im Unterschied zur Tendenz 
des Mainstreams in der Migrationsfor-
schung, Migration vermeintlich objektiv 
und neutral, aber de facto ausschließlich 
aus der Perspektive der Zielländer zu ana-
lysieren, plädiert die kritische Migrations-
forschung dafür, die diversifizierte Pers-
pektive der Migration ins Zentrum der 
Betrachtung und Analyse zu rücken. 
Die starke Privilegierung dieses Blicks 
wurde auch als These der «Autono-
mie der Migration» bekannt (Mezzadra 
2004). Das Wort «Autonomie» verweist 
auf die politische Erfahrung der italieni-
schen Autonomia Operaia (Arbeiterauto-
nomie). Diese soziale Bewegung wuchs 
in den 1960er und 1970er Jahren in lin-
ken, außerparlamentarischen Gruppen 
von Arbeiter*innen, Studierenden und 
Intellektuellen, die die Frage nach dem 
revolutionären Subjekt als gemeinsamen 
Nenner ihrer verschiedenen politischen 
Kämpfe erkannten (Balestrini 2002). Ei-
ne der stärksten intellektuellen Stimmen 
der Autonomia Operaia war Antonio Ne-
gri, der 1979 wegen des Vorwurfs eines 
Umsturzversuchs gegen den Staat ver-
haftet wurde und 1983 nach Paris fliehen 
konnte. Mit ihm gingen mehrere verfolg-
te Aktivist*innen, darunter Intellektuelle, 



30 die sich in postmarxistischen Zirkeln, et-
wa um Louis Althusser, einbrachten und 
synergetische Beziehungen mit französi-
schen Philosophen wie Michel Foucault, 
Gilles Deleuze, Félix Guattari und Jaques 
Derrida eingingen (Negri 2018). Die da-
raus resultierende Mischung von politi-
scher Erfahrung der Arbeiterautonomie 
aus Italien und philosophischem Post-
strukturalismus aus Frankreich bildete 
den theoretischen Horizont der italieni-
schen kritischen Migrationsforschung 
der frühen 1990er Jahre, insbesondere 
des politischen Theoretikers von der Uni-
versität Bologna, Sandro Mezzadra. 
Entscheidend für die Entwicklung der 
italienischen Migrationsforschung wa-
ren auch die Beiträge von sozialen Migra-
tionsbewegungen, die sich im Laufe der 
1990er Jahre in verschiedenen Kollekti-
ven (Rete Nationale Migranti, Tavolo Mi-
granti usw.) organisierten und deren po-
litische Relevanz zuletzt im Juli 2001 bei 
der Auftaktdemons tration gegen den G8-
Gipfel in Genua öffentlich sichtbar wur-
de. Das Autonomie-Paradigma wanderte 
durch die sozialen Migrationsbewegun-
gen in Italien, Frankreich und Deutsch-
land. In Deutschland wurde es insbeson-
dere von Sozialwissenschaftler*innen 
und Aktivist*innen wie Serhat Karakaya-
li, Manuela Bojadžijev, Vassilis Tsianos 
und vielen mehr positiv aufgenommen 
und in den spezifisch deutschen Kontext 
übersetzt (Transit Migration 2007). 
Den Blick der Migration einzunehmen 
erlaubt es, bestimmte politische und ju-
ridische Definitionen wie auch morali-
sche Verurteilungen neu zu deuten. Ein 
Beispiel ist die Kategorisierung der «frei-
willigen Migration», womit moralisieren-
de Vorannahmen verbunden sind, etwa 
die der Flucht vor Verantwortlichkeiten 
gegenüber den eigenen Herkunftslän-

dern. Ein anderes ist die Entpolitisierung 
der «freiwilligen Migration» als freie Mi-
grationsentscheidung, die keinen be-
sonderen menschenrechtlichen Schutz 
benötige. Aus der Perspektive der kriti-
schen Migrationsforschung hingegen 
kann Migration durchaus als politischer 
Akt der Selbstbestimmung und der Be-
kämpfung von Ungleichheiten, Unter-
drückung und Diskriminierung verstan-
den werden (Mezzadra 2004: 270). Das 
Menschenrecht auf Migration wird da-
bei als «Recht auf Flucht» (diritto di fu-
ga) spezifiziert (Mezzadra 2001; Dal Lago 
2004: 249–256). 
Diese Perspektive beleuchtet einen wei-
teren zentralen Aspekt: Migration kann 
als Form von transnationaler Staatsbür-
gerschaft, als Möglichkeit, die Grenzen 
und Ausschlussmechanismen der west-
lichen Demokratien herauszufordern 
und neu auszuhandeln, positiv umge-
deutet werden. Darauf werde ich noch 
zurückkommen. Dies führt uns zu einer 
weiteren Folge des Perspektivwechsels 
in der kritischen Migrationsforschung: 
die Lenkung des Blicks nicht nur auf die 
verschiedenen Subjekte der Migration, 
sondern auch auf die materiellen wie 
symbolischen Grenzen, denen sie unter-
worfen sind und die sie überschreiten. In 
diesem Sinne werden in den Migrations-
regimes Prozesse der andauernden Ter-
ritorialisierung und Deterritorialisierung, 
der Festlegung und Überschreitung von 
kollektiven Identitäten, Subjektkategori-
en, ökonomischen, rechtlichen und po-
litischen Ordnungen sichtbar gemacht 
(Karakayali/Tsianos 2007; De Genova 
2017). 
Wie wird aber aus der Perspektive der kri-
tischen Migrationsforschung die Frage 
behandelt, ob Migration ein Menschen-
recht sei? Im Folgenden gehe ich auf drei 



31Aspekte ein: erstens die Kritik des huma-
nitären Paradigmas, zweitens die Deu-
tung von Migrationskämpfen als Formen 
von transnationaler Staatsbürgerschaft 
und als Subjektivierungspraktiken sowie 
schließlich drittens die Betrachtung von 
Migration als allgegenwärtiges Phäno-
men in «postmigrantischen Gesellschaf-
ten» (Foroutan 2018). 
 
Kritik am Humanitarismus 
Verschiedene Interventionen aus der kri-
tischen Migrationsforschung plädieren 
dafür, sich dem Menschenrechtsdiskurs 
nicht unreflektiert anzuschließen, son-
dern ihn zunächst als Bestandteil eines 
humanitären Dispositivs zu betrachten 
(Fassin 2010; Hess 2016). Dabei wird ins-
besondere die «humanitäre Wende» des 
europäischen Migrationsregimes nach 
dem Bootsunglück vor Lampedusa im 
Jahr 2013 in den Blick genommen. Die-
se «Wende» äußerte sich unter anderem 
durch eine veränderte Rhetorik und Pro-
grammatik im Feld der Migration. Die EU 
erkannte einerseits die Pflicht, Leben zu 
retten, als prioritär gegenüber dem Recht 
an, Grenzen zu schützen. Diese Pflicht 
zu erfüllen wurde andererseits dennoch 
der EU-Grenzschutzagentur Frontex und 
ihren Operationen «Hera», «Triton» und 
«Poseidon» überlassen. Frontex erhielt 
somit eine Doppelfunktion – humanitär 
und grenzschützend zu agieren –, was 
dazu führte, dass die Pflicht, Leben zu 
retten, zur Rechtsfertigungsgrundlage 
für effektivere, aber de facto menschen-
rechtsverletzende Grenzkontrollen wur-
de (Kasparek 2016: 32–42). 
In Kapitel 3 habe ich darauf hingewiesen, 
dass kritische Jurist*innen genau diese 
Fragmentierung, besser gesagt, diese 
Kopplung von Instanzen des souverä-
nen Grenzschutzes, der Menschenrech-

te und des Seerechts hinterfragen. Im 
Spektrum der kritischen Migrationsfor-
schung wird diese Kopplung als grund-
legendes Prinzip von Grenzregimen ge-
deutet. Humanitarismus gilt dabei nicht 
nur als Idee oder Bestandteil von Migra-
tionspolitik, sondern als Zusammenwir-
ken von Techniken, Praktiken, Gesetzge-
bungen, Institutionen und Diskursen, die 
das Leben und den Tod von Kollektiven 
und Individuen gesamtgesellschaftlich 
verwalten, regieren, lenken und orga-
nisieren. Dies wird, in den Worten Fou-
caults, auch «Biopolitik» und «Gouverne-
mentalität» genannt. Humanitarismus ist 
demnach kein Schutzinstrument, son-
dern Motor und Richtungsweiser neo-
liberaler Gesellschaften. Der Humanita-
rismus ist zudem mit dem Dispositiv von 
Sicherheit und Kontrolle aufs Engste ver-
bunden (Hess 2016: 3f.). 
Ein weiterer Aspekt der Kritik am Huma-
nitarismus sowie an der Betrachtung von 
Migration im Rahmen des Menschen-
rechtsdiskurses bezieht sich auf die im-
pliziten Voraussetzungen dieses Dis-
kurses bzw. auf die Gefahr, soziale und 
strukturelle Ungleichheiten zu reprodu-
zieren. Im Grunde folgt die Argumenta-
tion hier Arendts und Rancières Kritik der 
Menschenrechte als Instrument zur Pro-
duktion von «nur» Menschen als recht-
losen Subjekten, als Mittel zur Ausgren-
zung aus der Sphäre des Rechts und der 
Politik. Das humanitäre Regime, so die 
Kritik, sei höchst ambivalent und para-
dox, charakterisiert einerseits durch ein 
diffuses, moralisches Gefühl des Mitleids 
seitens Menschen, die sich selbst als 
souverän und stabil genug wahrnehmen, 
um sich den Anliegen von Menschen, 
die als ärmer und fragiler erscheinen, zu-
zuwenden. Mitleid entsteht jedoch aus 
der Wahrnehmung von Ungleichheit 



32 und reproduziert asymmetrische sozi-
ale Beziehungen. Andererseits gründe 
das humanitäre Regime und die Mobi-
lisierung moralischer Affekte für politi-
sche Angelegenheiten auf der Annahme 
menschlicher Gleichheit, die zu solidari-
schen Praktiken führe. Die Ambivalenz 
zwischen Mitleid und Solidarität, pater-
nalistischen Praktiken des Helfens und 
solidarischen Akten der gegenseitigen 
Ermächtigung sei daher das grundlegen-
de Merkmal der «humanitären Vernunft» 
(Fassin 2010: 10f.). 

Migrationskämpfe: Transnationale 
citizenship und Subjektivierung
Die Stärke der kritischen Migrationsfor-
schung gegenüber den anderen hier be-
trachteten Ansätzen besteht vorwiegend 
darin, dass Migrant*innen nicht bloß als 
Empfänger*innen oder Objekte ethischer 
wie juridischer Auseinandersetzungen, 
sondern in erster Linie als Rechtssub-
jekte, als politische, soziale und theorie-
bildende Akteur*innen wahrgenommen 
werden. Bewegungen und soziale Kämp-
fe der Migration werden dabei als para-
digmatische Momente angesehen, an 
denen die Existenz eines fundamentalen 
Rechts auf Politik jenseits der nationalen 
Zugehörigkeit erkannt, eingefordert, be-
tätigt und definiert wird. Durch die (eth-
nografische) Beobachtung und Analyse 
konkreter Protestformen und alltäglicher 
Praktiken, so eine Hauptthese in der kri-
tischen Migrationsforschung, könne das 
«Recht auf Rechte» inhaltlich konkreti-
siert, erfahrbar und artikulierbar werden. 
Migrationskämpfe sind daher Formen 
eines transnationalen citizenship, einer 
aktiven Teilnahme an und Mitgestaltung 
von politischen Ordnungen jenseits der 
formellen Staatsbürgerschaft, bei der 
das (moralische wie positive) universel-

le Recht auf politische Partizipation und 
Anerkennung als Rechtspersonen aus-
gehandelt und performativ verwirklicht 
wird (vgl. z. B. Isin/Saward 2013). 
Seit dem «langen Sommer der Migra tion» 
2015 sind mehrere Studien über die Ver-
knüpfung zwischen den Kämpfen von 
Migrant*innen und Unterstützer*innen an 
den äußeren wie inneren Grenzen Euro-
pas verfasst worden. Insbesondere wur-
den Solidaritätsnetzwerke in der Türkei, 
Griechenland, Italien, Ungarn, Spanien, 
Österreich, Deutschland und Schweden 
analysiert und in den jeweiligen loka-
len Kontext der Migrationskontrolle und 
der Migrationsbewegungen gestellt (Ba-
ban/Rygiel 2017; Christoph/Kron 2019; 
Della Porta 2018; Hess u. a. 2017). Da-
bei konnten Migrationsbewegungen als 
Praktiken hin zu einer transnationalen 
Staatsbürgerschaft weiter spezifiziert 
werden; erstens, weil sie an den territo-
rialen Grenzen Europas stattfinden und 
sich transnational vernetzen, zweitens 
weil sie unter anderem von Personen vo-
rangetrieben werden, die als nicht-euro-
päische (Staats-)Bürger*innen gelten, 
und drittens, weil sie in der Lage sind, 
soziale Fragmentierungen zwischen EU-
Bürger*innen und Nicht-EU-Bürger*innen 
wie auch zwischen verschiedenen Grup-
pen von EU-Bürger*innen und Nicht-EU-
Migrant*innen zu entkräften bzw. neu 
zu verhandeln. Aus dem Blickwinkel der 
Migrationsbewegung kann die erkämpf-
te (Staats-)Bürgerschaft zudem auf drei 
weiteren Ebenen betrachtet werden: als 
formale Zugangsbedingung zu sozialen 
Rechten, als notwendige Voraussetzung 
für eine angemessene politische Reprä-
sentation und agency sowie als Zugehö-
rigkeitsrecht zu einer politischen wie auch 
kulturellen (sprachlichen, religiösen) Ge-
meinschaft, die dem nationalstaatlichen 



33Kanon der Zielländer nicht entspricht (Del-
la Porta 2018: 6f.). 
Die Kämpfe um das Recht auf Migra tion 
und um transnationale Staatsbürger-
schaft werden in vielen ethnografischen 
Studien der kritischen Migrationsfor-
schung auch als Praktiken der Subjek-
tivierung gedeutet (Mezzadra/Neilson 
2013: 243–276; De Genova 2015). Die 
Kategorie der Subjektvierung erlaubt 
es, Bedingungen und Effekte der Mi-
grationskämpfe nicht ausschließlich 
aus der Perspektive der Migrant*innen, 
sondern aus der Relation der verschie-
denen beteiligten Perspektiven heraus 
zu begreifen. Auf diese Weise kann ein 
neues Paradigma und politisches Pro-
gramm der relationalen Solidarität, die 
ich in Anlehnung an Derrida und Ran-
cière bereits diskutiert habe, entwor-
fen werden. Subjektivierung meint hier 
nicht bestimmte Individuen oder Kollek-
tive, wie etwa die Migrant*innen oder die 
Staatsbürger*innen. Sie ist vielmehr ei-
ne kollektive Praxis, an der verschiedene 
Akteur*innen mit verschiedenen Positio-
nen und Perspektiven beteiligt sind, die 
sich gegenseitig «in Schach» halten und 
Positionen, Räume wie Kategorien, in de-
nen sie selbst befangen sind, reflektieren 
und sie in oder außer Kraft setzen. 
In Kämpfen um das Recht auf Migra-
tion wird Subjektivierung im Sinne der 
Beziehung zu einem Selbst, zu einem 
Anderen und zu politischen Ordnungen 
als Praxis der Relationalität oder, in Bini 
Adamczaks Worten, der Beziehungs-
weise gestiftet und befördert (Adam-
czak 2017). Relationalität als primären 
Modus der Politik zu erkennen impliziert 
eine fundamentale Kritik am Prinzip der 
individuellen, territorialen wie kulturel-
len Souveränität, das viele europäische 
Staaten und Migrationsgegner*innen 

auf eine höhere Stufe als die minimalen 
menschenrechtlichen Standards stel-
len. Es geht dabei um den Entwurf einer 
solidarischen Ethik, die auf Heteroge-
nität und Pluralität statt auf Souveräni-
tät und Homogenität basiert (dazu auch 
Kelz 2015). Relationalität wird so zu ei-
ner Haltung und Lebensform, die darauf 
beruht, dass die an Migrationskämpfen 
Beteiligten aus der Diversität ihrer Kul-
turen, Sprachen, Rechtsstatus, Gender, 
Traditionen usw. gemeinsame Anliegen 
antagonistisch oder konsensuell teilen, 
bilden, ent- und verwerfen. Kämpfe um 
das Recht auf Migration sind nicht pri-
mär Kämpfe um Integration in bestehen-
de homogene Ordnungen. Sie machen 
vielmehr die Grenzen solcher Ordnungen 
sichtbar und kritisierbar, indem sie die 
Mechanismen und Techniken der Zer-
teilung und Kategorisierung von Subjek-
ten, Objekten, Körpern und Perspektiven 
überwinden und neu konfigurieren. 

Postmigrantische Gesellschaften 
Das Potenzial von Migration und Migra-
tionskämpfen, bestehende soziale Kate-
gorisierungen und kollektive nationale 
Identitäten zu überwinden und zu trans-
formieren, wird in der kritischen Migrati-
onsforschung auch durch das Paradigma 
des «Postmigrantischen» reflektiert (Fo-
routan 2016). Das Präfix «post» verweist 
auf mehrere Aspekte eines vielschichti-
gen Transformationsprozesses. Zunächst 
wird damit der Fokus auf Staaten, die 
sich als «Einwanderungsländer» definie-
ren, gerichtet, was bei der Mehrheit der 
europäischen Staaten der Fall ist. «Post» 
bedeutet aber nicht, dass die Erfahrung 
von Migration in den Einwanderungslän-
dern vergangen ist. Es besagt vielmehr, 
dass die Erfahrung von Migration die so-
ziopolitische Verfasstheit dieser Länder 



34 grundlegend prägt. Denn einerseits steht 
in jenen Ländern Migration immer wieder 
im Zentrum der gesellschaftspolitischen 
Auseinandersetzungen um soziale Ko-
häsion, Chancengleichheit, Integration, 
Wohlfahrt, nationale Identität wie auch 
partizipative Demokratie und Repräsen-
tation. Andererseits ist die Mehrheit der 
Bevölkerung von Ein- oder Auswande-
rungsländern direkt oder indirekt (durch 
Verwandte, Freund*innen, Bekannte 
usw.) mit der Erfahrung von Migration 
selbst konfrontiert. «Post» richtet die Per-
spektive auch auf Migrant*innen zweiter 
oder dritter Generation, die selbst keine 
Migra tionserfahrung haben, aber den-
noch als Migrant*innen oder Menschen 
mit Migrationshintergrund definiert und 
entsprechend strukturell benachteiligt 
oder diskriminiert werden. Ihre postmi-
grantischen Interventionen, etwa im Kul-
turbereich oder in der Politik, gelten als 
Mittel der Selbstermächtigung, indem sie 
eine kritische Distanz zu der Migrations-
erfahrungen ihrer Verwandten schaffen 
und sich zugleich eine Form der hybriden, 
uneindeutigen und pluralen Zugehörig-
keit aneignen. 
Schließlich postuliert das postmigranti-
sche Paradigma ein Verständnis von Mi-
gration als transformativem Prozess, in 
den das gesamtgesellschaftliche Spek-
trum und nicht nur diejenigen Gruppen, 
die als migrantisch gelten, involviert ist. 

Transformativ ist der Prozess insofern, 
als er die Fiktion eines kulturell homoge-
nen Substrats der Nationalstaaten, das in 
der Lage ist, klassenspezifische Konflikte 
zu normalisieren, außer Kraft setzt. An-
stelle des national-ethnischen Kollektivs 
verweist das postmigrantische Paradig-
ma auf die Koexistenz von gleichberech-
tigten Sprachen, Kulturen und Lebens-
formen, die sich entlang politischer 
(rechts/links) und ökonomischer (Kapi-
tal/Arbeit), nicht aber entlang nationaler 
und ethnischer (Bürger*innen/«Fremde») 
Konfliktlinien transversal verbünden oder 
bekämpfen. 
Im Unterschied zum Paradigma des Mul-
tikulturalismus (z. B. Kymlicka 1999), das 
auch in Deutschland seit den 1990er Jah-
ren immer wieder diskutiert wird, lehnt 
das postmigrantische Denken das Prin-
zip der national-ethnischen Souveräni-
tät und Autonomie entschieden ab, das 
der Multikulturalismus sowohl für die 
sogenannte Mehrheitsgesellschaft als 
auch für die sogenannten Minderheiten 
aufrechterhält. Aus einer postmigran-
tischen Perspektive ist es nicht entschei-
dend, kulturelle oder ethnische Identitä-
ten in ihre «Grenzen» zu weisen, sondern 
die Grenzen und Grenzziehungen – et-
wa zwischen Mehrheitsgesellschaft und 
Minderheiten – als Terrain andauernder 
politischer Auseinandersetzungen zu be-
wohnen und zu problematisieren.



356 SCHLUSSBEMERKUNGEN 

Die Rekonstruktion verschiedener Pers-
pektiven auf die Frage, ob Migration ein 
Menschenrecht ist oder sein sollte, stellt 
uns vor eine Reihe von Argumenten und 
Überlegungen, die zu einer Reflexion 
über die eigene Positionierung beitragen 
können. 
Die ethische Philosophie der Migration: 
Im zweiten Kapitel habe ich zunächst die 
Auseinandersetzungen innerhalb der Mi-
grationsethik betrachtet. Hier herrscht 
ein Verständnis von Menschenrechten 
als moralischen Prinzipien vor, die als 
Rechtfertigungsgrundlagen für politi-
sche Handlungen und juridische Maß-
nahmen geltend gemacht werden. Die 
Perspektive ist universalistisch, weil 
sie jedem Menschen den gleichen mo-
ralischen Wert und eine grundsätzlich 
gleiche Fähigkeit zur rationalen Kom-
munikation zuspricht. Die Debatte wird 
entlang der Achse individuelles versus 
kollektives (staatliches) Selbstbestim-
mungsrecht geführt. Vertreter*innen 
der Open-Borders-Position stellen Indi-
viduen ins Zentrum ihrer Reflexion und 
verteidigen ihr fundamentales Recht auf 
Mobilität. Sie stützen sich auf bestehen-
de, juridisch verankerte Normen, insbe-
sondere auf das Menschenrecht, auf in-
nerstaatliche Bewegungsfreiheit und 
erweitern diese auf die globale Ebene. 
Die Vertreter*innen der Open-Border-
Position in der Migrationsethik kritisie-
ren aus einer globalen Perspektive die 
Handhabung einer europäischen Staats-
bürgerschaft als feudales Geburtsprivi-
leg und sehen Migration als eine – nicht 
als einzige – Möglichkeit, Privilegien 
und Benachteiligungen aufgrund des 
Ortes, in dem eine*r zufällig geboren ist, 
abzuschaffen. Aus dieser Perspektive 

bedürfen Einschränkungen des indi-
viduellen Rechts auf Bewegungsfrei-
heit einer soliden Rechtfertigung, die 
aus dem Lager der Gegner*innen von 
open borders geliefert wird. Dabei wer-
den Staaten und Kollektive, nicht Indivi-
duen, ins Zentrum der Argumentation 
gerückt. Die Gegner*innen der Open-
Borders-Position appellieren an das 
Selbstbestimmungsrecht der Völker, das 
im UN-Sozial pakt von 1966 verankert 
ist, ohne aber zu problematisieren, dass 
dieses Recht als Antwort auf die Deko-
lonisierungskämpfe in Afrika und Asien  
entstanden ist und dass die ökonomi-
sche wie soziale Lage in den Ländern 
des globalen Norden mit derjenigen der 
Länder im globalen Süden (meist) nicht 
vergleichbar ist. Insbesondere insistieren 
die Gegner*innen gegen open borders 
darauf, Migration als Anomalie im Sys-
tem (kulturell, ethnisch) homogener Na-
tionalstaaten, als schlechte Lösung und 
im manchen Fällen sogar als Beschleu-
nigungsfaktor der globalen Ungleich-
heit zu diskreditieren. Dies wird von 
Vertreter*innen der Open-Borders-Pers-
pektive indessen nicht als hinreichender 
Grund für die Einschränkung fundamen-
taler, individueller Rechte gesehen. 
Die Rechtsphilosophie der Migration: Die 
Auseinandersetzungen im Rahmen der 
kritischen Rechtswissenschaft stützen 
sich auf ein positives Verständnis von 
Recht, das dennoch zugleich als normati-
ves, kritisches Korrektiv für politische Pro-
gramme eingesetzt wird. Kritisiert wird 
dabei insbesondere die Fragmentierung 
bzw. Inkongruenz zwischen verschiede-
nen – staatlichen, transnatio nalen und 
menschenrechtlichen – Instanzen im ge-
genwärtigen europäischen Migrations-



36 recht, die zu rechtswidrigen Maßnahmen 
gegen Migrant*innen, wie etwa kollek-
tive Push-back-Operationen, Verhinde-
rung von Asylantragsstellungen, Fest-
nahmen usw. führt. Die Strategie basiert 
auf der Stärkung bzw. Anerkennung der 
Menschenrechte als individuelle, unab-
dingbare Rechte, als verbindliche Verträ-
ge zwischen Staaten sowie als über der 
staatlichen Souveränität stehende Instan-
zen. Dabei werden verschiedene Rechts-
figuren diskutiert, wie etwa die Exterri-
torialität des Non-Refoulement-Prinzips 
aus der Genfer Flüchtlingskonvention 
über das geografische Staatsterritorium 
hinaus auf dem erweiterten staatlichen 
Jurisdiktionsgebiet; die genauere Defini-
tion des «sicheren Ortes», auf den jeder 
Mensch auf der Flucht einen Anspruch 
hat; die Priorisierung des individuellen Le-
bensschutzes gegenüber Souveränitäts-
rechten. Diese Perspektive in der materi-
alistischen Rechtskritik ermöglicht es, die 
historisch-politische Genese und Geltung 
des Migrationsrechts und der kritisch-ju-
ridischen Auseinandersetzungen um sei-
ne menschenrechtliche Implementierung 
im Zusammenhang mit den involvierten, 
antagonistischen Kräften zu analysieren. 
Sie eröffnet auch die Möglichkeit, Men-
schenrechte als primär politische Instru-
mente wahrzunehmen. 
Die politische Philosophie der Migra tion: 
Die politische Perspektive auf Menschen-
rechte habe ich in den Kapiteln 4 und 5 
genauer betrachtet. Zunächst konnten 
durch die Deutung von Migra tion als 
«Recht, Rechte zu haben» verschiede-
ne Argumente formuliert werden. Die-
se Formel kritisiert einerseits ein indi-
vidualistisches und essenzialistisches 
Menschenverständnis, das der Migra-
tionsethik und der kritischen Rechts-
wissenschaft zugrunde liegt und das 

Menschenrechte als Rechte der «Recht-
losen» diskutiert, bzw. die Kategorie der 
schutzbedürftigen «Rechtlosen» schafft. 
Dagegen betont die Formel des «Rechts 
auf Rechte», dass alle Menschen qua Ge-
burt soziale Wesen sind, die nur in der In-
teraktion und Beziehung mit und zu An-
deren existieren (können). Dies macht 
sie zu gleichen, politisch-rechtlichen 
Subjekten (als Mitglieder und zugleich 
Gründer*innen einer politisch organisier-
ten Gemeinschaft). Das «Recht auf Rech-
te» ist jedoch keine natürliche menschli-
che Eigenschaft, sondern es wird in jeder 
Situation der Abschaffung, Infragestel-
lung und Reorganisierung gegebener 
ungerechter, exkludierender Ordnungen 
erkämpft. In diesem Sinne ist das «Recht 
auf Rechte» ein anarchisches (undiffe-
renziertes und nicht normengeleitetes) 
Fundament der Demokratie. Migrati-
onskämpfe sind folglich exemplarische 
Situationen der performativen Aktualisie-
rung eines «Rechts auf Rechte». Sie be-
treffen nicht nur Migrant*innen, sondern 
leiten gesamtgesellschaftliche Subjekti-
vierungsprozesse ein, die sich solidarisch 
verbreiten. 
Die kritische Migrationsforschung: Hier 
wird der Standpunkt der Migrationsbe-
wegungen an den Grenzen und inner-
halb der Staaten des globalen Nordens 
methodologisch wie theoretisch privile-
giert. Migrationsbewegungen werden 
als Experimentierlabore zur Errichtung 
solidarischer Räume und Beziehungen 
betrachtet, in denen das fundamentale 
«Recht auf Rechte» in Form einer trans-
nationalen Staatsbürgerschaft reklamiert 
und ausgeübt wird. Migration erscheint 
dabei als allgegenwärtiges Phänomen 
und zugleich als radikal demokratische 
Herausforderung, als Mittel zur Demas-
kierung und Bekämpfung des nicht mehr 



37zeitgemäßen, aber immer noch vorherr-
schenden Paradigmas der kulturell/eth-
nisch homogenen Nationalstaaten. 
Im Hinblick auf die Entwicklung einer 
stärkeren linken Positionierung und 
Selbstreflexion zu der leitenden Frage 
«Migration als Menschenrecht?» können 
anhand dieser Studie abschließend die 
folgenden Argumentations- und Hand-
lungsmöglichkeiten identifiziert werden:
1. Die Suche nach einer Antwort auf die 
Hauptfragestellung impliziert zunächst, 
dass das eigene Verständnis von Men-
schenrechten explizit gemacht wird: Ist 
mit Menschenrechten eine normative 
Forderung gemeint, die beschreibt, wie 
die Welt sein sollte, dann müsste auch 
die eigene Perspektive sichtbar gemacht 
werden: Steht diese Perspektive in libe-
raler Tradition oder in kommunitaristi-
scher bzw. nationalistischer Lesart von 
Menschenrechten? Wichtig ist hierbei, 
jene Argumente zu demaskieren, die 
sich als universell und normativ definie-
ren, dabei dennoch die Perspektive der 
Staaten des globalen Nordens – in der 
Regel die Interessen und «Sorgen» der 
Autor*innen als Bürger*innen solcher 
Staaten – ohne Hinweise auf globale 
Ungleichheiten verteidigen. Wird hinge-
gen eine juridisch-positive Deutung von 
Menschenrechten vertreten, dann gilt 
es, den höheren Status dieser universel-
len Rechte in Bezug auf andere staatliche 
Instanzen zu verteidigen und zu stärken 
sowie auf Inkohärenzen und Fragmentie-
rungen zwischen verschiedenen Sphä-
ren des Migrationsrechts hinzuweisen. 
In diesem wie im ersten Fall ist es den-
noch entscheidend, das eminent politi-
sche Verständnis von Menschenrechten 
stets im Blick zu behalten. Denn sowohl 
im Diskursfeld der Migrationsethik als 
auch im Bereich der kritischen Rechts-

wissenschaften haben Menschenrechte 
eine kritische Funktion: Sie sind Instru-
mente zur Infragestellung bestehender 
Migrationspolitiken und -gesetze. Die de-
zidiert politische Handhabung der Men-
schenrechte im Rahmen der Analyse von 
Migrationsbewegungen, die in der politi-
schen Philosophie der Migration und in 
der kritischen Migrationsforschung stark 
ausgeprägt ist, enthält auch eine Kri-
tik an den beiden anderen Positionen in 
Bezug auf die Betrachtung der Subjekte 
(Empfänger*innen und Akteur*innen) im 
Fokus der Menschenrechte. 
2. Ein klares Bekenntnis zu einer poli-
tisch-kritischen Funktion von Menschen-
rechten würde es erlauben, Bündnisse 
zwischen ähnlichen Positionen aus den 
verschiedenen diskursiven/politischen 
Feldern zu schließen. Ohne sich dabei 
auf die Prinzipien und Zugehörigkeiten zu 
dieser oder jener fach- und kulturspezifi-
schen Tradition zu kaprizieren, könnten 
ausgehend von einer kritisch-politischen 
Haltung zu der leitenden Frage plurale 
Austausch- und Gesprächsräume zwi-
schen Vertreter*innen der liberalen Mi-
grationsethik, der kritischen Rechtswis-
senschaft, der politischen Philosophie 
der Migration, der Migrationsbewegun-
gen und der kritischen Migrationsfor-
schung entstehen. 
3. Denn schließlich kann die Frage, ob 
Migration ein Menschenrecht ist, nicht 
einfach und nicht für alle Male beantwor-
tet werden. Sie eröffnet selbst ein politi-
sches Terrain des Dissensus und des Kon-
flikts, das erst bewohnt werden muss, 
bevor konkrete juridisch-politische For-
derungen gestellt werden können. Migra-
tion ist, oder besser: die Bewegungen der 
Migration sind in diesem Sinne schon ein 
Menschenrecht: als Potenzial, politische 
Situationen des Protests, Prozesse des 



38 Aushandelns von Grenzen der Politik und 
ihrer legitimen Teilnehmer*innen zu eröff-
nen. Eine angemessene linke Antwort auf 
die Frage nach einem Menschenrecht auf 
Migration kann nur durch die aktive und 
teilnehmende Beobachtung von Migra-
tionsbewegungen entstehen. Dafür soll-
ten Praktiken der transnationalen Solida-
rität aus diesen Migrationsbewegungen 
heraus gelernt und situativ – also durch 
weitere, ähnliche Praktiken – verbreitet 
werden. Eine notwendige Bedingung der 
Solidarität ist aber die Pluralität. Bei soli-
darischen Beziehungen geht es nicht da-
rum, autonome Individuen oder Kollekti-

ve aufrechtzuerhalten, sondern aus der 
Relation unterschiedlicher Perspektiven 
und Positionen neue Räume der Freiheit 
zu schaffen, in denen Erfahrungen und 
Visionen artikuliert, Grenzen markiert und 
wieder aufgehoben sowie politische und 
juridische Ziele gesetzt werden können.
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